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· I. Gesetze, Verordnungen.und Richtlinien 

Nr. 199 Bekanntmachung der Neufassung des Kirchen
gesetzes der Vereinigten Evangelisch-Luthe
rischen Kirche Deutschlands über die Amts
zucht (Amtszuchtgesetz-AZG) 

Aufgrund von Artikel III Abs. 2 des Kirchengesetzes zur 
Änderung des Kirchengesetzes der Vereinigten Evange
lisch-Lutherischen Kirche Deutschlands über die Amts
zucht-(Amtszuchtgesetz -AZG) vom 10. November 1984 

_ (ABI. Bd. VS. 326ff.) wirdnachstehend der Wortlaut des 
Amtszuchtgesetzes unter Berücksichtigung des Kirchen
gesetzes zur Änderung des Kirchengesetzes der Vereinig
ten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands über 
die · Amtszucht vom 10. ~ovember 1984- (ABI. Bd. V 
S. 326 ff.) in der ab 1. Januar 1986 geltenden Fassung be-
kanntgemacht. · 

H a n n o v e r , den 28. Februar 1985 

Das Lutherische Kirchenamt 
/ 

in Vertretung 

Fritzsche 

· Kirchengesetz der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 
über die Amtszucht (Amtszuchtgesetz-AZG) 

in der Fassung vom 28. Februar 1985 
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Erster Teil 

Geltungsbere~~h 
§ 1 

Dieses Kirchengesetz gilt 

a) für die Pfarrer im Dienst der Vereinigten Kirche und -
ihrer Gliedkirchen, deren Dienstverhältnis das Pfaqer
gesetz vom 3. Januar 1983 regelt (Zweiter Teil), 

b) für Ordinierte, die nicht Pfarrer im Sinne des Pfarrer
gesetzes sind (Dritter Teil), 

c) für die Kirchenbeamten auf Lebenszeit und auf Zeit, 
die im Dienst der Vereinigten Kirche und ihrer Glied
kirchen stehen (Vierter Teil). 

§ 2 

Das Recht der Vereinigten Kirche und der Gliedkirchen 
kann bestimmen, daß dieses Kirchengesetz auf andere 
Ordinierte und Träger kirchlicher Dienste in einem kir
chengesetzlich geordneten Dienstverhältnis anzuwenden 
ist. 

Zweiter Teil 

Amtszuchtv«:rfahren gegen Pfarrer 

1. Abschnitt. Allgemeine Bestimmungen 

1. Grundbestimmungen 

§ 3 
(1) Gegen den Pfarrer kann ein Amtszuchtverfahren 

durchgeführt werden, wenn anzunehmen ist, daß er die 
Amtspflicht verletzt hat. 

(2) Der Pfarrer verletzt die Amtspflicht, wenn er 
schuldhaft Aufgaben vernachlässigt, die sich aus seinem 
Auftrag zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakra
nientsverwaltung ergeben, Ordnungen und Anweisungen 
für sein Verhalten und für die Verwaltungsaufgaben nicht 
befolgt oder geg~n die Verpflichtung zu einem dem Amt 
gemäßen Wandel verstößt (§ 60 Satz 1 des Pfarrergeset
zes). 

(3) Gegen einen Pfarrer kann ein Amtszuchtverfahren 
auch wegen Amtspflichtverletzungen, die er in einem frü
heren kirchlichen Dienstverhältnis begangen hat, und 
wegen solcher Verfehlungen durchgeführt werden, die er 
in der Zeit zwischen Ordination und Begründung des 
ersten Dienstverhältnisses als Pfarrer begangen hat, wenn 
diese V~rfehlungen bei einem Pfarrer eine Verletzung der 
Amtspflicht bedeuten würden. 

§ 4 

(1) Die Amtszucht wird im Spruchverfahren (3. Ab
schnitt) und im förmlichen Verfahren ( 4. Abschnitt) geübt. 

(2) In geeigneten Fällen kann eine Amtszuchtverfügung 
erlassen werden(§§ 16 oder49a). 

§ 5 

Ein Amtszuchtverfahren soll nur durchgeführt werden, 
wenn seelsorgerliche Bemühungen, besonders in der Ge
meinschaft der Ordinierten, und Maßnahmen der Dienst
aufsicht unzureichend erscheinen. 

§ 6 

Im Amtszuchtverfahren ist das gesamte Verhalten des 
Pfarrers innerhalb und außerhalb des Dienstes zu würdigen 
und insbesondere zu prüfen, ob die Glaubwürdigkeit des 
Pfarrers und damit des der Kirche aufgegebenen Dienstes 
gefährdet oder beeinträchtigt ist. 

§ 7 

Das Amtszuchtverfahren ist mit Rücksicht auf Amt und 
Gemeinde sowie auf die Person des Pfarrers und seine 
Familie beschleunigt durchzuführen. 

§ 8 

Die Vereinigte Kirche und die Gliedkirchen leisten in 
Amtszuchtverfahren Rechts- und Amtshilfe. 

§ 9 

Personen,. die in einem kirchlichen Dienstverhältnis im 
Geltungsbereich dieses Kirchengesetzes stehen, bedürfen 
für ihre Aussage im Amtszuchtverfahren keiner dienst
lichen Aussagegenehmigung.· 

§ 10 

(1) Einleitende Stelle im Sinne dieses Kirchengesetzes 
ist diejenige Stelle, die die oberste Dienstaufsicht führt, 
oder eine von dieser allgemein bestimmte Stelle. 

(2) Wer zuständige Stelle im Sinne dieses Kirchen
gesetzes ist, regeln die Vereinigte Kirche und ihre Glied
kirchen je für ihren Bereich. 

2. Ermittlungen 

§ 11 

(1) Werden Tatsachen bekannt, die die Annahme be
gründen, daß der Pfarrer die Amtspflicht verletzt hat, so 
veranlaßt die zuständige Stelle die zur Aufklärung des 
Sachverhalts notwendigen Ermittlungen. Dabei sind die 
belastenden, die entlastenden und die für die Bemessung 
der Maßnahme bedeutsamen Umstände zu ermitteln. 

(2) Der Pfarrer kann ein Amtszuchtverfahren gegen 
sich selbst beantragen. Dem Antrag soll stattgegeben wer
den, wenn es nach Würdigung aller Umstände und im Inter
esse des Pfarrers angezeigt ist, den Sachverhalt aufzuklä
ren. Absatz 1 Satz 2 ist anzuwenden. 

§ 12 

( 1) Sobald es ohne Gefährdung des Ermittlungszweckes 
möglich ist, ist dem Pfarrer Gelegenheit zu geben, sich zu 
äußern. Ihm ist mitzuteilen, welche Amtspflichtverletzung 
ihm zur Last gelegt wird. Zugleich ist er darauf hinzuwei
sen, daß es ihm freistehe, mündlich oder schriftlich Stellung 
zu nehmen oder nicht zur Sache auszusagen und jederzeit, 
auch schon vor der ersten Äußerung, einen Verteidiger zu 
befragen (§ 42 Abs. 1). Der Pfarrer kann weitere Ermitt
lungen anregen. 

(2) Dem Pfarrer ist zu gestatten, die Ermittlungsakten 
und beigezogenen Schriftstijcke einzusehen, soweit dies 
ohne Gefährdung des Ermittlungszweckes möglich ist. 
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(3) Der Pfarrer kann zu jeder Anhörung.einen Verteidi
ger hinzuziehen. Über die Anhörung ist eine Niederschrift 
aufzunehmen. 

( 4) Das Ergebnis der Ermittlungen ist dem Pfarrer be
kanntzugeben. 

( 5) Eine bei den Ermittlungen erstellte Niederschrift 
kann im förmlichen Verfahren verwendet werden, wenn 
die angehörte Person vor der Anhörung darauf hingewie
sen worden ist. Die angehörte Person ist auf das Recht nach 
§ 68 hinzuweisen. ' 

(6) Wird durch die Ermittlungen die A.Mahme, daß der 
Pfarrer die Amtspflicht verletzt hat, mcht bestätigt, oder 
hält die zuständige Stelle eine Maßnahme nach diesem Kir
chengesetz nicht für angezeigt oder nicht für zulässig, so 
stellt sie die Ermittlungen ein. Die Einstellungsverfügung 
ist zu begründen. 

(7) Liegen die Voraussetzungen nach Absatz 6 nicht 
vor, legt' die zuständige Stelle die Ermittlungsakten-der ein
leitenden ~telle mit einem abschließenden l3ericht'zur Ent
schei9,ung nach § 13 vor. 

3. Entscheidung der einleitenden Stelle 

§ 13 

(1) Aufgrund des Ergebnisses cier Ermittlungen ent
scheidet die einleitende Stelle nach pflichtmäßigem Er
messen, ob sie 

a} das Verfahren einstellt, 

b) eine Amtszuchtverfügung nach §§ 16 oder 49 a erläßt, 

c) das Spruchverfahren nach § 17 herbeiführt oder. 

d) das förmliche Verfahren nach§ 37 einleitet. 

(2) Die Einstellung nach Absatz 1 Buchstabe a ist zu 
begründen und dem Pfarrer bekanntzugeben. Sie schließt 
neue Ermittlungen wegen desselben Gegenstandes nicht 
aus. 

(3) Die einleitende Stelle darf Maßnahmen nach Ab
satz 1 Buchstaben b bis d nicht treffen, wenn ihr die Amts
pflichtverletzung seit mehr als drei Jahren bekannt ist. 

4. Aussetzung des Amtszuchtverfahrens 

§ 14 

(1) Das Amtszuchtverfahren kann ausgesetzt we_rden, 
wenn gegen den Pfarrer ein anderes geordnetes, insbeson
dere ein strafgerichtliches Verfahren anhängig ist und in 
diesem über Tatbestände entschieden wird, deren Klärung 
für das Amtszuchtverfahren von Bedeutung ist. 

(2) Das Amtszuchtverfahren kann auch ausgesetzt wer
den. wenn der Pfarrer voraussichtlich für längere Zeit _ver
handlungsunfähig ist oder aus anderen zwingenden Grün-

. den nicht vernommen werden kann. · · 

(3) Die Aussetzung unterbricht die Frist nach § 13 
Abs.3. 

( 4) Das Verfahren kann jederzeit von Amts wegen fort
gesetzt werden. 

(5) Über die Aussetzung und Fortsetzung des Verfah- · 
rens entscheidet die Stelle, bei der das Verfahren anhängig 
ist. Die Entscheidung ist zu begründen und den Beteiligten 
zuzustellen~ sie ist unanfechtbar. 

5. Ein,stellung des Amtszuchtverfahrens 

§ 15 

(1) · Das.Amtszuchtverfahren ist unabhängig von seinem 
Stande einz.ustellen, wenn es nicht rechtswirksam einge-

leitet ist, oder die Voraussetzungen für die Einleitung und 
Durchführung eines Verfahrens nicht vorliegen. 

(2) Das Amtszuchtverfahren ist auch einzustellen, wenn 
der Betroffene - · 

a) im Laufe des Verfahrens stirbt oder 

b) aus dem Dienstverhältnis ausscheidet oder entlassen 
wird, ohne dl:!,ß er weiterhin der Amtszucht untersteht. 

- (3) § 14 Abs. 5 gilt entsprechend. 

2. Abschnitt. Amtszuchtverfügung 

§ 16 

(1) Die einleitende Stelle kann dem Pfarrer durch 
Amtszuchtverfügung einen.Verweis erteilen oder ihm eine 
Geldbuße bis zur Höhe der Bezüge eines Monats (Dienst
bezüge, Wartegeld, Ruhegehalt) auferlegen. Die Ver
fügung ergeht schriftlich und ist zu begründen. Sie ist dem 
Pfarrer zuzustellen. · 

{2) Der Pfarrer kann innerhalb eines Monats nach Zu
stellung der Amtszuchtverfügung Beschwerde bei der ein
leitenden Stelle schriitlich oder zur Niederschrift einlegen. 
Hilft die einleitende Stelle der Beschwerde nicht ab, so legt 
sie die Beschwerde mit ihrer Stellungnahme binnen eines 
Monats der Kammer für Amtszucht vor. Diese entscheidet 
durch Beschluß endgültig. Der Beschluß ergeht im schrift
lichen Ve.rfahren; jedoch können in besonderen Fällen 
mündliche Verhandlung anberaumt und-Beweise erhoben 
werden. · 

(3) Die Geldbuße kann von den Dienstbezügen einbe-. 
halten werden. 

3. Abschnitt. Spruchverfahren · 

1. Aufgabe des Spruchausschusses 

§ 17 

(1) Das Spruchverfahren wird vön dem Spruchausschuß 
durchgeführt. ' · 

(2) Aufgabe des Spruchausschusses ist es, in brüder
licher und vertrauensvoller Aussprache mit dem Pfarrer 
alle diesem zur. Last gelegten Umstände zu klären und, 
wenn eine Verletzung der Amtspflicht festgestellt ist, dem 
Pfarrer zur Einsicht zu verhelfen und in ihm den Willen zu 
wecken, einen ihm erteilten Rat in freier Entscheidung an
zunehmen .. 

2. Bildung des Spruchausschusses 

§ 18 

Bei der Vereinigten Kirche und bei den Gliedkirchen 
werden Spruchausschüsse gebildet; es können auch ge- -
meinsame Spruchausschüsse gebildet werden. · 

§ 19 

Der Spruchausschuß besteht aus einem Pfarrer als Ob
mann und mindestens zwei Beisitzern. Der Obmann soll in 
der Regel Inhaber eines geistlichen Aufsichtsamtes, ein 
Beisitzer muß Pfarrer, ein Beisitzer muß rechtskundig sein. 

3. Das Verfahren im einzelnen 

§ 20 

(1) Beschließt die einleitende Stelle die Durchführung 
des Spruchverfahrens, so hat sie in dem Beschluß anzu
geben, worin eine Verletzung der Amtspflicht erblickt 
wird. 

(2) Der Beschluß ist dem Obmann ~es Spmchausschus
ses und dem Pfarrer zuzustellen. 

1 

~ 
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(3) Dem Obmann sind gleichzeitig die für die Gesamt
beurteilung erheblichen Unterlagen zuzuleiten. 

§ 21 
(1) Der Pfarrer kann einen Verteidiger hinzuziehen 

(§ 12 Abs. 1 Satz 3). 

(2) Dem Pfarrer und seinem Verteidiger ist Einsicht in 
die VerfahrensakJen zu geben. 

§ 22 

(1) Der Obmann des Spruchausschusses trifft die erfor
derlichen Vorbereitungen. Er leitet die Aussprache in der 
Verantwortung für einen geordneten Ablauf und für den 
besonderen Charakter des Spruchverfahrens. Er kann mit 
Zustimmung des Pfarrers die vorübergehende Teilnahme 
anderer Persom,n zulassen, wenn dies dienlich erscheint. 

(2) Die Aussprache ist nicht öffentlich. Ihre wesent
lichen Ergebnisse· sind in einer Niederschrift festzuhalten. 
Die Niederschrift wird von einem Beisitzer gefertigt und 
von ihm sowie dem Obmann unterschrieben. Ohne Zu
stimmung des Pfarrers darf die Niederschrift nur vom 
SpTllchausschuß verwertet werden. 

§ 23 

Die Aussprache ist nicht auf den von der einleitenden 
Stelle nach § 20 mitgeteilten Sachverhalt beschränkt. Sie 
ist auch auf neue Tatbestände zu erstrecken, die die ein
leitende Stelle nachträglich mitteilt oder die sich in der 
Aussprache ergeben. In diesem Falle ist der einleitenden 
Stelle Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

§ 24 

(1) Ist der Sachverhalt noch weiter zu klären, so kann 
der Spruchausschuß die erforderlichen Erhebungen selbst 
vornehmen, sie durch beauftragte Mitglieder des Spruch
ausschusses durchführen lassen oder die einleitende Stelle 
um die Vornahme ersuchen. 

(2) Für die· Klärung des Sachverhaltes gelten die Be
stimmungen für die Beweiserhebung im förmlichen Ver
fahren sinngemäß. 

4. Der Spruch und seine Folgen 

§ 25 

(1) Nach Abschluß der Aussprache ergeht ein Spruch. 

(2) Dem Spruch dürfen nur solche Tatsachen und Be
weismittel zugrunde gelegt werden, die Gegenstand der 
Aussprache gewesen sind. 

(3) Der Spruch ist dem Pfarrer mündlich zu eröffnen. Er 
ist schriftlich niederzulegen, mit Tatbestand· und Gründen 
zu versehen und von den Mitgliedern des Spruchausschus
ses zu unterschreiben. Ist ein Mitglied an der Unterschrift 
verhindert, so wird dies unter Angabe des Verhinderungs
grundes vom Obmann vermerkt. 

(4) Eine Ausfertigung des mit Gründen versehenen 
Spruches ist vom Obmann des Spruchsausschusses dem 
Pfarrer und der einleitenden Stelle zuzustellen. 

§ 26 
(1) Durch den Spruch kann festgestellt werden, daß 

a) die Beschuldigungen haltlos sind, 

b) die Beschuldigungen nicht erweisbar sind, 

c) die Amtspflicht verletzt ist. 

(2) Der Spruchausschuß kann beschließen, daß der 
Spruch nach Absatz 1 Buchstaben a und b in bestimmter 
Weise bekanntzugeben ist. 

§ 27 

. Stellt der Spruchausschuß fest, daß die Amtspflicht ver
letzt ist(§ 26 Abs. 1 Buchstabe c), so kann er 

a) dem Pfarrer Vorhaltungen machen und ihn vermahnen, 

b) dem Pfarrer einen Rat erteilen, 

c) feststellen, daß das Spruchverfahren zur Bereinigung 
des Falles nicht ausreicht. 

§ 28 
(1) Der dem Pfarrer zu erteilende Rat kann insbeson

dere darin bestehen, 

a) sich bestimmten, zeitlich befristeten Auflagen für die 
Amts- und Lebensführung zu unterwerfen, 

b) sich gegenüber bestimmten Personen oder vor der Ge
meinde zu entschuldigen, 

c) ein begangenes Unrecht wieder gutzumachen, 

d) sich binnen einer angemessenen Frist von Amts wegen 
auf eine andere Stelle (Pfarrstelle oder allgemeinkirch
liche Aufgabe) mit gleichen oder geringeren Dienstbe
zügen versetzen zu·lassen; die Annahme eines Spruches 
mit dem Rat der Versetzung steht der Zustimmung zur 
Versetzung nach§ 68 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe b des 
Pfarrergesetzes gleich. 

(2) Die Unabhängigkeit des Dienstes an Wort und Sa
krament darf durch den Rat nicht beeinträchtigt werden. 

(3) Der Rat soll eindeutig erkennen lassen, welches 
Handeln von dem Pfarrer erwartet wird. Soweit notwendig, 
ist zu bestimmen, innerhalb welcher Frist, gerecl).net von 
der Zustellung des Spruches an (§ 25 Abs. 4), der Rat aus-
zuführen ist. -

§ 29 
In den Fällen des § 26 Abs. 1 Buchstabe b und des § 27 

Buchstaben a und b fordert der Obmann des Spruchaus
schusses den Pfarrer mit der Zustellung des Spruches auf, 
ihm binnen einer Frist von zwei Wochen schriftlich mitzu
teilen, ob der Spruch angenommen wird od~r nicht. 

§ 30 

(1) Erklärt der Pfarrer frist- und formgerecht, daß er 
den Spruch annimmt, so hat der Obmann der einleitenden 
Stelle davon unter Rückgabe der Akten Kenntnis zu geben. 

(2) Die eittleitende Stelle hat darüber zu wachen, daß 
- ein mit dem Spruch erteilter Rat befolgt wird. 

-§ 31 

(1) Das Amtszuchtverfahi:en ist abgeschlossen, wenn 
ein Spruch nach § 26 Abs. 1 Buchstabe a ergangen ist oder 
der Pfarrer die Annahme des Spruches erklärt hat (§ 30 
Abs. 1) und ihm im Falle der Erteilung eines Rates von der 
einleitenden Stelle bestätigt worden ist, daß er den Rat be
folgt hat (§ 30 Abs. 2). , . (' . 

(2) Der Tatbestand, der dem Spruchverfahren zugrunde 
gelegen hat, kann nicht mehr Gegenstand eines neuen 
Amtszuchtverfahrens sein. 

§ 32 

(1) Erklärt der Pfarrer fristgerecht, daß er den Spruch 
nicht annimmt, oder gibt er innerhalb der Frist keine Erklä
rung ab, so hat der Obmann der einleitenden Stelle unter 
Rückgabe der Akten davon Kenntnis zu geben. 

(2) Die einleitende Stelle entscheidet nunmehr gemäß 
§ 13 Abs. 1 Buchstaben a, b qder d. 
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§ 33 

Stellt die einleitende Stelle fest, daß der Pfarrer den ihm 
erteilten Rat nicht befolgt hat, und erhebt der Pfarrer inner
halb von zwei Wochen nach Zustellung gegen die Fest~ 
stellung keine Einwendungen, so ist nach § 32 A:bs. 2 zu 
verfahren: Macht der Pfarrer geltend, daß der Rat befolgt 
sei, so trifft der Spruchausschuß die Feststellung. 

§ 34 

( 1) Stellt die einleitende Stelle das Amtszuchtverfahren 
nach § 32 Abs. 2 oder § 33 ein, so hat sie dem Pfarrer einen 
Bescheid zuzustellen. 

(2) Der Tatbestand, der dem Spruchverfahren zugrunde 
gelegen hat, kann nicht mehr Gegenstand eines neuen 
Amtszuchtverfahrens sein. 

§ 35 

Hal ller Spruchausschuß festgestellt, 9aß das Spruchver
fahren zur Bereinigung des ];?alles nicht ausreicht (§ 27 
Buchstabe c), so leitet der Obmann nach Zustellung des 
Spruches die Akten der einleitenden Stelle wieder zu. Die. 
einleitende Stelle ordnet die Durchführung des förmlichen 
Verfahrens an. -

§ 36 

(1) Weigert sich der Pfarrer, an der Aussprache teilzu
nehmen, oder entzieht er sich ihr, so stellt der Spruchaus
schuß dies fest. Die Feststellung ist schriftlich niederzu
legen; dabei ist anzugeben, aus welchen Gründen der Pfar
rer die Aussprache verweigert hat. Die Feststellung ist von 
den Mitgliedern des Spruchausschusses zu unterschreiben. 

(2) Der Obmann leitet die Feststellung mit den Akten 
der einleitenden Stelle zu .. 

(3) Die einleitende Stelle entscheidet nunmehr gemäß 
§ 13 Abs. 1 Buchstabe b oder d. 

4. Abschnitt. Förmliches Verfahren 

1. Unterabschnitt. Verfahren in 1. Instanz 

1. Allgemeines 

§ 37 

(1) Beschließt die einleitende Stelle die Durchführung 
des förmlichen Verfahrens, so hat sie in dem Beschluß den 
wesentlichen Inhalt der Beschuldigungen anzugeben. · 

(2) Der Beschluß ist dem Pfarrer (Beschuldigten) zu
zustellen. 

§ 38 

(1) Die Durchführung des förmlichen Verfahrens wird 
nicht dadurch verhindert, daß der Beschuldigte verhand
lungsunfähig geworden ist oder aus anderen zwingenden 
Gründen nicht vernommen werden kann. In diesen Fällen 
hat die einleitende Stelle ihm, wenn der Zustand voraus
sichtlich längere Zeit andauern wird, einen Vertreter zu be
stellen, der die Rechte des Beschuldigten ini Verfahren 
wahrnimmt. 

(2) § 14 Abs. 2 bleibt unberührt. 

§ 39 

Verfahren, die gegen mehrere Pfarrer wegen desselben 
Sachverhaltes oder gegen einen Pfarrer wegen verschiede
ner Sachverhalte eingeleitet sind, können miteinander ver
bunden und wieder getrennt werden. 

§ 40 

( 1) Das Verfahren gliedert sich in Qie Untersuchung.und 
in das Verfahren vor der Kammer für Amtszucht. 

(2) Von der Untersuchung kann abgesehen ·werden, 
wenn der Sachverhalt, insbesondere durch ein voraus
gegangenes Spruchverfahren, hinreichend geklärt er
sch:eint. Der Beschuldigte ist davon in Kenntnis zu setzen. 

§ 41 

(1) Die einleitende Stelle bestellt für sich einen oder 
mehrere Vertreter, die an ihre Weisungen gebunden sind. 
Die Bestellung kann jederzeit widerrufen werden. Bestel
lung und Widerruf sind dem Beschuldigten mitzuteilen. 

(2) Der Vertreter der einleitenden Stelle kann jederzeit 
die Verfahrensakten einsehen. 

§ 42 

(1) Der Beschuldigte kann je einen Verteidiger aus fol
genden Gruppen stellen: 

a) Pfarrer oder theologische Hochschullehrer, 

b) rechtskundige Person~ (Befähigung zum Richteramt). 

Die Verteidiger müssen einem in der Evangelischen 
Kirche in Deutschland geltenden Bekenntnis angehören 

· und zu kirchlichen Ämtern wählbar sein. Verteidiger darf 
nicht sein, wer die Dienstaufsicht über den Beschuldigten 
geführt hat oder führt. 

(2) Bestellt der Beschuldigte nur einen Verteidiger, so 
kann er aus den in Absatz 1 Satz 1 genannten Gruppen 
wählen. 

(3) Der Beschuldigte und der Verteidiger haben das 
Recht, die Verfahrensakten einzusehen. · 

§ 43 

(1) Die einleitende Stelle bestellt, falls nicht von der 
Untersuchung abgesehen wird, einen Untersuchungsfüh
rer; er soll rechtskundig sein. Der Untersuchungsführer 
muß einem in der Evangelischen Kirche in Deutschland 
geltenden Bekenntnis angehören und zu kirchlichen Äm
tern wählbar sein. 

(2) Die Bestellung des Untersuchungsführers ist dem 
Beschuldigten alsbald mitzuteilen. 

2. Untersuchung 

§ 44 

(1) Der Untersuchungsführer hat den Beschuldigten 
zu vernehmen und die noch erforderlichen Beweise zu er
heben. Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vor
schriften für die Beweiserhebung vor der Kammer für 
Amtszucht sinngemäß. Der Untersuchungsführer darf 
keine Vereidigungen vornehmen. 

(2) Der Untersuchungsführer ist in der Durchführung 
der Untersuchung unabhängig und an Weisungen nicht ge
bunden. Er ist abzuberufen, wenn er aus zwingenden Grün
den dauernd oder auf längere Zeit an der Durchführung 
der Untersuchung verhindert ist oder wenn die Vorausset
zungen für seine Bestellung weggefallen sind. 

(J) Für den Ausschluß und die Ablehnung des Unter
suchungsführers gelten die Bestimmungen der§§ 109 und 
110 entsprechend mit der Maßgabe, daß die einleitende 
Stelle entscheidet. 

§ 45 

(1) Bei allen Vernehmungen und Beweiserhebungen ist 
eine Niederschrift anzufertigen; die alle rechtserheblichen 

l 
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Tatsachen enthalten muß. Der Untersuchungsführer hat 
dazu einen Schriftführer zu bestellen. 

(2) Der Schriftführer ist zur gewissenhaften Erfüllung 
seiner Aufgabe und zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
Über einen Antrag auf Ablehnung des Schriftführers ent
scheidet der Untersuchungsführer endgültig. 

(3) Die Niederschrift kann entweder durch unmittel
bare Aufnahme durch den Schriftführer oder in dessen Ab
wesertheit durch eine Tonbandaufnahme vorläufig erstellt 
werden. Das Diktat ist den beteiligten Personen vorzu
lesen; die Tonbandaufnahme ist ihnen vorzuspielen. Die 
beteiligten Personen können darauf verzichten. Die vor
läufige Aufzeichnung ist vom Schriftführer unverzüglich 
in eine Niederschrift zu übertragen; er kann sich dabei 
einer Hilfskraft bedienen. Für die an der Übertragung der 
Niederschrift beteiligten Personen gilt Absatz 2 Satz 1 ent
sprechend 

§ 46 
Der Untersuchungsführer regelt nach pflichtmäßigem 

Ermessen im Rahmen des Untersuchungszwecks die Teil
nahme des Vertreters der einleitenden Stelle, des Beschul
digten und seines Verteidigers an den Beweiserhebungen; 
er entscheidet über die Zulassung von Fragen und über 
Beweisanträge. Beweisanträgen des Vertreters der ein
leitenden Stelle muß der Untersuchungsführer stattgeben. 

§ 47 
(1) Der Vertreter der einleitenden Stelle kann beantra

gen, daß die Untersuchung auf neue Punkte erstreckt wird, 
die den Verdacht einer Verletzung der Amtspflicht be
gründen. Der Untersuchungsführer muß dem Antrag statt
geben. Er kann auch von sich aus die Untersuchung auf 
neue Punkte ausdehnen, wenn der Vertreter der einleiten-
den Stelle zustimmt.· · 

(2) ·Dem Beschuldigten ist Gelegenheit zu geben, sich 
auch zu den neuen Anschuldigungspunkten zu äußern. 

§ 48 

Hält der Untersuchungsführer das Ziel der Unter
suchung für erreicht, so hat er dem Beschuldigten Gelegen
heit zu geben, sich abschließend zu äußern. Danach legt er 
die Akten mit einem zusammenfassenden Bericht der ein
leitenden Stelle vor. 

3. Einstellung 

§ 49 

(1) Wird das förmliche Verfahren nach § 13 Abs. 1 
Buchstabe d oder § 32 Abs. 2 oder § 33 durchgeführt, so 
kann die einleitende Stelle das Verfahren einstellen, wenn 
sie dies nach dem Ergebnis der Untersuchung für ange
bracht hält. 

(2) Wird das förmliche Verfahren nach§ 35 Satz 2 oder 
§ 36 Abs. 3 durchgeführt, so kann das Verfahren nur ein
gestellt werden, wenn die Beschuldigungen nach dem Er
gebnis der Untersuchung offensichtlich unbegründet sind. 

(3) Die Einstellung ist zu begründen, der Bescheid ist 
dem Beschuldigten zuzustellen. 

(4) Die einleitende Stelle kann das Verfahren von dem 
Zeitpunkt der Anhängigkeit bei der Kammer für Amts
zucht an(§ 55 Abs. 1) nicht mehr einstellen. ' 

4. Amtszuchtverfügung 

§ 49a 

Hält die einleitende Stelle nach dem Ergebnis der Unter
suchung eine Amtszuchtverfügung für ausreichend, so 
kann sie diese erlassen. § 16 findet Anwendung. 

5. Anschuldigungsschrift 

§ 50 

(1) Wird weder eine Amtszuchtverfügung nach§ 49a 
erlassen noch das Verfahren nach§ 49 eingestellt, so legt 
der Vertreter der einleitenden Stelle der Kammer für 
Amtszucht eine Anschuldigungsschrift sowie die Unter
suchungsakten und die sonst für die Gesamtbeurteilung 
erheblichen Unterlagen vor. 

(2) Die Anschuldigungsschrift muß die Tatsachen, aus 
denen sich die Verletzung der Amtspflicht ergibt, und die 
Beweismittel angeben. Sie darf Belastendes nur verwer
ten, soweit der Beschuldigte Gelegenheit gehabt hat, sich 
dazu zu äußern. -

6. Verfahren vor der Kammer für Amtszucht 

a) Aufgabe der Kammer für Amtszucht 

§ 51 

Die Kammer für Amtszucht verhandelt über die erhobe
nen Anschuldigungen mündlich. Sie hat alles zu tun, was 
zur Erforschung der Wahrheit notwendig ist. Nach Fest
stellung des Sachverhaltes entscheidet sie durch Urteil. 

b) Bildung der Kammer für Amtszucht 

§ 52 

Kammern ·für Amtszucht werden bei der Vereinigten 
Kirche und bei den Gliedkirchen gebildet; es können auch 
gemeinsame Kammern für Amtszucht gebildet werden. 

§ 53 

Die Kammer für Amtszucht besteht aus einem rechts
kundigen Vorsitzenden und vier Beisitzern. Zwei Beisitzer 
sind Pfarrer; einer der anderen Beisitzer muß rechtskundig 
sein. 

§ 54 

(1) Der Vorsitzende bestellt einen Schriftführer, der die 
Aufgaben der Geschäftsstelle erledigt und die Nieder
schriften bei Verhandlungen und Beweiserhebungen führt. 

(2) Der Schriftführer wird vor seiner Tätigkeit vom Vor
sitzenden zu gewissenhafter Erfüllung seiner Aufgabe und 
zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

/ 

c) Anhängigkeit des Verfahrens 

§ 55 

(1) Mit dem Eingang der Anschuldigungsschrift wird 
das Verfahren bei der Kammer für Amtszucht anhängig. 

(2) Liegen die Voraussetzungen des§ 15 Abs. 1 und 2 
vor, so stellt der Vorsitzende der Kammer das Verfahren 
ein. Gegen den Beschluß des Vorsitzenden kann innerhalb 
von zwei Wochen nach Zustellung die Entscheidung der 
Kammer angerufen werden. Die Kammer entscheidet 
durch Beschluß endgültig; dieser ist mit Gründen zu ver
sehen. 

. § 56 

(1) Der Vorsitzende stellt dem Beschuldigten eine be
glaubigte Abschrift der Anschuldigungsschrift · sowie 
etwaiger Nachträge zu und bestimmt eine Frist zur schrift
lichen Äußerung. 

(2) Nach Ablauf der Frist beraumt der Vorsitzende Ter
min zur mündlichen Verhandlung an. · 



~l ~U'tf ksehülliligun-gsp)ill:]rt,e 
§, 57,' 

~:Ji)' ID1nf V~wret'e'lf cleF'" elf!l~ife11'cleW SMle: 1ta1ms-füs zum 
~ed~l3~we1'sau&afun-e,m,<fur müi.tdll~Jma;Veltli.an&ult-g, 
nw.e: An-s-eltul.blrgltn~~~ zw:n1 <l.Tu:gttn'Bmltcl\ cl'es; Vt:v--
. futbrettS:nla"t1ienl .. 

(t)l J!fü!.1 N"aWtlr,ifg ~ Arrse1iul(fi~s~ fut> !Ms;ztnr 
müntllfolien, ~erliantll.1mg: sc~fofu dem, V(l)Ifsi&en:~n
im."ti&h.. ]t;~r-Vot:si~n~ sttelllt~l!I sefudfflitli\tw M:aefr„ 
~ ä\oo: ~ill\:li}#<m:i zu.t Zwisitllw ~r. Zulffleil~n1g u:itdl 
cl~ '1\'ellmfu1 cl~ll' nrütt'clii~lt'eill Ve1?1i'a1n!lhm:g, m&se111 mm.'1~~
siens,zweii W"e5-e1ie1f. Ii~.-

{3) t'lll det· mifutllfohen ~erh:andfün'g: kam:11 emi N"~tr,arg 
zu, Preoo:k-oll! erkfärt werden: ID'ieself kann, nm: mit Zustim
mung. d~ B'esch:ulillgten zum: Gegenstand' <für Urteilsfin
dung:_ gemäefti werifon,;: stimmt cle1r Beschuldigte· Didtiu zu~. 
unfertlirfofü:'- aer V'011siizen:db' die· mw'dfiehe· Ver-harrclfürrg 
fifr mfu:dlist1e1Is~ ~e'i: Wa~l\~. · 

e); Mwrdlidie Ve-i::&andl:Un;~ 

§i ~ 

(1) :D\i)f Vo-wifz~\fe- Rfot~ Z1!1111 ~"dlit&:@1 Ve~<!lim:g. 
den: Veme1te1r d'c1r eoobiifeiifcl'eni ~el&',, ckn, J!Jese11iiufdigtett. 
u:mf se1herr Verfefdtge1,' sowitf die Zeuien: und! Sae&ver
stiindlgen.-

l>"er Beschuldigte ist äuf ~ '\lr(l)"rSclmft'en <1e-s ~ 60~ Zel!l'
gerr si:I'id' auf die Vorsdmften des,~ 65 Abs,. 1 Satz 2 hinza~ 
we~ .. ~, Velffl.ret.elf ~:ir e~el>fd'en; ~~~. de'Jim :Be-
S'~gtl'eäiüTO'\il s-e:mem, Vettre'·· , sind di~ Nalm'elll oo· ge-
faden.w Üü'gd fl'd! ~we igeni ~eil'em- Dem 
Ilescftuttllgi:en, md sefu-em Verteidiger sfud aaßerdem:- die 
Mit:g1i'edet· der Kammer sowie irre Stellvertreter mit dem 
ffmwtis zä! liJeI'iei\Ui@l,, ~; di~ etwai!ge- Ableloo,11lfl'g, eiitres 
Miif~~g; SI\>"ätest'en~ tm'e w~ 'WII d~ Veir~'tmgs ... 
t,e~ li>e'ii cl1e:ir1'aim.me:r ~~n, seinim:'llliß'·. 

(t} Der Vertreter d~r efufei:tenrl'en: Stelle und der Be~ 
sehuliligte' können: · Zeugen mrd Sachverständige stellen. 
Die· :Kammer· beschließt,. ot!;, sie w vernehmen sind. 

§: S9J 

(JJ Vre: La~e'J!ll siN Zl!'ml&telen. 
(t} ZW'fS'Ctlre'J!ll der· Zl!l'stelloog an de111 Besdnrldiiigtel'l lll,l'ld 

d'em, Ve~~gsfermn ~n mmdestensdreiiWochen 
üeg:en, weM der BeschuldiigJie- nicht am die Emhaltmtg det 
Frist verzichtet. Als Verzi~ht gilt es- auch, wenn er sich anf 
cfü;i Verhandlung eWäßt, ohne die Nichteinhaltung der 
Frist zu rügen. 

§ 60 
( 1) Octr ßesch'tddigte ist verpflichtet, zu de-r mündlichen 

- Vethlin1<fitmg zu e:tschefuen. 

(,2) i.st der Beschuldigte voraussichtlich längere Zeit am 
Et'scheitte'fl zur töiindliehen Verhandlung verhindert, so 
kann det' Vertreter der einleitenden Stelle bei der Kammer 
beifflftitgett, die Verhar1dlung in Abwesenheit des Beschul
digte'fi dätchzuniltten. Dem Ant:tag ist stattzugeben, wenn 
dringe'flde Gtfü:ide dies rechtfertigen. Hat der Beschuldigte 
eu:ien Verteidiger nicht bestellt, so kann der Vorsitzende 
vofi Amts wegen einen Verteidiger bestellen. 

(j') ist der Beschuldigte aus zwingenden Gründen am Er
seheine1i zur mündlichen Verhandlung verhindert und wird 
die Kammer hiervon re,chtzeitig unterrichtet, so ist ein 
rte't:ter Termin zur Verhandlung anzusetzen. Soweit die Ver
himierung nach Satz 1 auf einer Verhandlungsunfähigkeit 
beruht1 kattn die Kammer den Beschuldigten auffordern, 
diese durch :Beibringung eines amts- oder vertrauensärzt-

li~ß.~n; bttgaiSS@ imdzawemem hl'd~e- Velfl:~1'1!l!l'Xgs'
griinde sfud, gl'aubhaft m: 111Ufre]l)).. -- · 

€4)1 ß&i~v der· B-e~t.w~glie db11 VetdlFalfldl!ug. fe'fslilly ©l!Ffte 
&:iß\ de1r K'amm'el'~mitgtite:illJt: ~. <!faß'. e:r- as; ~e'ßde.ni 
Gmm:de'nt ami ~em:el!f ~e-r,lmld\Mt W&r, s-t, ~ allrdi in 
se'iner A:&wesenilreiit ve'd.-areei!t -weiralrn. &~fi,'t -~ 
dieser Vei'n-ancllat1t'I, l!l'llil Urtei~ so, i:a:liiiJili ~ Bescl!JuWiigte 
li>mnenzwei, WllfcliereJil~,Z$tell~ W-re'd'e:r•emmg.i:1c 
cfe:ffl) v-0lliigelil.t S~'dl ~aiges.. Dem1 Antrag i!St stattin
ge&e11~ wg: ll&i: &s-.r8figJte uehweist,. da6 e1r an '.Er
sehem.elll ~ v1e:dm.itkn m& aüt in du Lage-n, 
dies. 11Mtz~ßt'tP~lliUlili'tteiife1a... -

§: 61[ 

{1!)l lD'eli·V~~ feitet die ~Ire Verl!Jaadhmg. 
Eirv-elf111iimmlf1deli1iBese~mmMemebtdieBeweise. Er 
trifft· di'e Zllll'. A~frterFtarttmg oo O:rd:nuag m der Ver
handlwig. erforderlichen Maß:nahmen. Er kann Vertreter 
lrn:ehlim,.er Di~nstst'e:lim oad! antleire Pers<smen, die ein be
:r~lh,'1!ig_1ies,]n1tere-s-s-ealllf d'ermilm'dlfohen Verhaodlwgh~. 
zafuss€III. · 

,,,)\\ D"" , __,,. _ _,;,;:,,.,,__ "'' ""-~....l!ll,..,. .. , - ·:..,._., = .. r:.J. ~ )' rJ'e J!J'.l'l:l>JWJ!Jll,ßlv V'e!tH-,,"""""""i5-ist liff\;ßt UHe1JOill,~I. 

§: 62 -
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(3} Ist der Beschuldigte vorübergehend verhandlungs
unfähig, so kann der Vorsitzende das Verfahren aussetzen 
undmlCh emesclron begonnene Verhandlung unterbrechen 
oder vertagen. 

§, 63 

( 1) Die vom Schriftführer geführte Niederschrift über 
die Verhandlung muß' enthalten: · 

a) Ort und Tag der Verhandlung, 

b) die Namen der Mitglieder der Kammer für Amtszucht, 
des Schriftführers und eines hinzugezogenen Hilfsbe-
richterstatters, · 

c). die Namen des Vertreters der einleitenden Stelle, des 
Beschuldigten. des Verteidigers sowie der Zeugen und 
Sachverständigen. · 

(2) Sie soll den Gang, wesentliche Vorkommnisse und 
die Ergebnisse der Verhandlung wiedergeben und ersicht
lich machen, daß die Förmlichkeiten beachtet sind. Sie muß 
die Bezeichnung der verlesenen Schriftstücke sowie die im 
Laufe der Verhandlung gestellten Anträge, die ergangenen 
Entscheidungen µnd die Urteilsformel enthalten. 

(3) Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und vom _ 
Schriftführer zu unterschreiben. -

§ 64 

Nach Aufruf der Sache durch den Vorsitzenden trägt der 
Vertreter der einleitenden Stelle in Abwesenheit der Zeu
genden wesentlichen Inhalt der Anschuldigungsschrift vor. 
Der Beschuldigte wird, wenn er erschienen ist, zur Person 
und Sache gehört. Hierauf werden die Beweise erhoben. 

• 
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f) Beweisaufnahme 

§ 65 
(1) Soweit Tatsachen nicht offenkundig sind oder nicht 

von dem Beschuldigten glaubhaft zugestanden werden, 
wird der Beweis durch Vernehmung der Zeugen und Sach
verständigen, durch Einnahme des Augenscheins und 
durch Urkunden geführt. Zeugen sind verpflichtet, zu der 
mündlichen Verhandlung zu erscheinen. 

(2) Die Kammer entscheidet über die Form, in der Be
weise zu erheben sind. Niederschriften und Aussagen von 
Personen, die in der Untersuchung oder in einem anderen 
gesetzlich geordneten Verfahren vernommen worden sind, 
können ohne nochmalige Vernehmung verwertet werden. 
Satz 1 gilt auch für Niederschriften aus der Ermittlung, 
wenn die angehörten Personen vor der Vernehmung darauf 
hingewiesen wurden, daß die Niederschriften verwertet 
werden können. 

(3) Von der Erhebung einzelner Beweise kann abge
sehen werden, wenn der Beschuldigte, sein Verteidiger und 
der Vertreter der einleitenden Stelle damit einverstanden 
sind. Die Erhebung eines Beweises muß abgelehnt werden, 
wenn sie unzulässig ist. Sie soll abgelehnt werden, wenn die 
Kammer sie für unerheblich oder ungeeignet hält. Die Ab
lehnung eines Beweisantrages bedarf eines Beschlusses der 
Kammer. 

§ 66 
Der Entscheidung können nach Verlesen in der münd

lichen Verhandlung zugrunde gelegt werden 

a) tatsächliche Feststellungen der rechtskräftigen Ent
scheidung in einem anderen gesetzlich geordneten Ver
fahren, die den Sachverhalt betreffen, der den Gegen
stand des förmlichen Verfahrens bildet, 

b) schriftliche Auskünfte von Behörden, sonstigen Dienst
stellen und Amtspersonen sowie ärztliche Zeugnisse. 

§ 67 

(1) Bei der Beweisaufnahme hat der Vorsitzende den 
Beisitzern, dem Vertreter der einleitenden Stelle, dem Be
schuldigten und dem Verteidiger auf Verlangen zu gestat
ten, Fragen an die Zeugen und Sachverständigen zu stellen. 
Ungeeignete oder nicht zur Sache gehörende Fragen kann 
er zurückweisen. 

(2) Nach der Vernehmung jedes Zeugen oder Sachver
ständigen sowie nach jeder 'Verlesung eines Schriftstückes 
ist der_ Besch~gte zu fragen, ob er etwas zu erklären hat. 

§ 68 

( 1) Das Zeugnis kann verweigern, wer mit dem Beschul
digten 

1. verlobt ist oder war, 

2. verheiratet ist oder war, 

3. -in gerader Linie verwandt, verschwägert oder durch 
Annahme an Kindes Statt verbunden oder in der Seiten
linie bis zum dritten Grade verwandt oder bis zum zwei
ten Grade verschwägert ist, auch Wenn die Ehe, durch 
welche die Schwägerschaft begründet ist, nicht mehr 
besteht. 

(2) Das Zeugnis können ferner verweigern 

1. Pfarrer und andere in der Seelsorge· amtlich tätige 
Personen über das, was ihnen in dieser Eigenschaft an
vertraut worden oder bekannt geworden ist, 

2. Personen, für die_ kraft ihres Amtes, Standes oder Ge
werbes eine rechtlich anerkannte Pflicht zur Verschwie-

genheit besteht, über Tatsachen, auf die sich die Pflicht 
zur Verschwiegenheit bezieht. 

(3) Die in Absatz 2 Genannten sind zur Aussage ver
pflichtet, wenn sie nach dienstrechtlichen Vorschriften oder 
von demjenigen, demgegenüber die Schweigepflicht be
steht, von der Pflicht zur Verschwiegenheit befreit worden 
sind.§ 33 des Pfarrergesetzes bleibt unberührt. 

( 4) Den in Absatz 2 Genannten stehen ihre Gehilfen 
und diejenigen gleich, die zur Vorbereitung auf den Beruf 
an der berufsmäßigen Tätigkeit teilnehmen. Über die Aus
übung des Rechtes, das Zeugnis zu verweigern, entscheiden 
die in Absatz2 Genannten, es sei denn, daß diese Entschei
dung in absehbarer Zeit nicht herbeigeführt werden kann. 
Die Entbindung von der Pflicht zur Verschwiegenheit gilt 
auch für die Gehilfen. 

(5) Jeder Zeuge kann die Auskunft auf solche Fragen 
verweigern, deren Beantwortung ihm selbst oder einem 
Angehörigen im Sinne von Absatz 1 Buchstaben a bis c die 
Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung zuziehen würde oder 
zur Unehre gereicht. · 

( 6) Die Zeugen sind über ihre Rechte zu belehren. 

§ 69 
/ 

( 1) Die Zeugen sind vor der Vernehmung nach eindring
licher Ermahnung auf die wahrheitsgemäße Aussage zu 
verpflichten. Die Gliedkirchen können die Vereidigung 
von Zeugen durch Kirchengesetz zulassen. 

(2) Die Zeugen sind einzeln und in Abwesenheit der 
später zu hörenden Zeugen zur Person und zur Sache zu 
vernehmen. Sie können anderen Zeugen oder dem Be
schuldigten gegenübergestellt werden. 

§ 70 
(1) Auf Sachverständige sind vorbehaltlich der Bestim

mungen in den Absätzen 2 und 3 die Bestimmungen über 
Zeugen entsprechend anzuwenden. 

(2) Für den Ausschluß und die Ablehnung eines Sach
verständigen g~lten die Bestimmungen der§§ 109 bis 111 
entsprechend; ein Ablehnungsgrund kann jedoch nicht 
daraus hergeleitet werden; daß der Sachverständige als 
Zeuge vernommen worden ist. 

(3) Soweit zum Beweis von der Vergangenheit liegen
den Tatsachen oder Zuständen, zu deren Wahrnehmung 
eine besondere Sachkunde erforderlich war, sachkundige 
Personen zu vernehmen sind, gelten die Bestimmungen 
über den Zeugenbeweis. 

§ 71 

( 1) Hält die Kammer weitere Beweiserhebungen für er
forderlich, so kann sie neue Zeugen oder Sachverständige 
vernehmen oder eines ihrer Mitglieder mit der Beweiser
hebung beauftragen. Dazu ist die Verhandlung zu unter
brechen oder iu vertagen. 

(2) Die Vernehmung kann auch im Wege der Amtshilfe 
oder Rechtshilfe geschehen. 

§ 72 

(1) Nach Schluß der Beweisaufnahme werden der Ver
treter der einleitenden Stelle und dann der Beschuldigte 
und sein Verteidiger gehört. 

(2) Der Beschuldigte hat das letzte_Wort. 
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7. Das Urteil und seine Ausführung 

§ 73 

(1) Gegenstand der Urteilsfindung sind nur di~ An
schuldigungspunkte, die in der Anschuldigung~schrift und 
ihren Nachträgen dem Beschuldigten als Verletzung der 
Amtspflicht zur Last gelegt werden. 

(2) Über das Ergebnis der mündlichen Verhandlung 
entscheidet die Kammer für Amtszucht nach ihrer freien 
Überzeugung. 

§- 74 
(1) Das Urteil wird durch Verlesen der Urteilsformel 

und Mitteilung der wesentlichen Urteilsgründe verkündet, 
und zwar entweder- am Schluß der Verhandlung oder in 
einem binnen einer Woche stattfindenden Termin. 

(2) Es ist schriftlich niederzulegen, mit Gründen zu 
versehen und von den Mitgliedern der Kammer zu unter
schreiben. Ist ein Mitglied an der Unterschrift vedfihdett, 
so wird dies unter Angabe des Verhinderungsgrundes vom 
Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung vom ältesten 
Beisitzer vermerkt. 

(3) EitJe Ausfertigung des mit Gründen versehenen 
Urteils ist dem Beschuldigten und der einleitenden Stelle 
zuzustellen. 

§ 75 

(1) Das Urteil kann auf Einstellung des Verfahrens, 
auf Freispruch oder auf Verurteilung lauten. 

(2) Die Kammer kann beschließen, daß das Urteil in 
bestimmter Weise bekanntzugeben ist. 

(3) Das Urteil bestimmt, wer die Kosten des Verfah
rens trägt. Kosten, die nicht dem Beschuldigten auferlegt 
sind, trägt die Kirche, die das Verfahren eingeleitet hat. 

§ 77 

Bei Freispruch müssen die Urteilsgründe ergeben, ob 
der Beschuldigte mangels Beweises oder wegen erwiese-
ner Nichtschuld freigesprochen worden ist. · 

§ 76 
(1) Das Verfahren ist einzustellen, wenn die Voraus

setzungen des § 15 Abs. 1 und 2 vorliegen. 

(2) Das Verfahren kann eingestellt werden, wenn es 
der Vertreter der einleitenden Stelle und der Beschuldigte 
übereinstimmend beantragen und die Einstellung nach 
dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung angebracht ist. 

§ 78 

. (1) Hat der Beschuldigte die Amtspflicht verletzt, kann 
die Kammer für Amtszucht erkennen auf: 

a) Verweis, 

b) · Geldbuße, 

c) Gehaltskürzung, 

d) Versetzung auf eine andere Stelle, 

e) Amtsenthebung unter Versetzung in den Wartestand, 

f) Amtsenthebung unter Versetzung in den Ruhestand, 

g) Entfernung aus dem Djenst. 

(2) Bei beurlaubten (freigestellten) Pfarre:rn sind bei 
der Entscheidung über die zu erkennende Maßnahme 
(Absatz 1) die besonderen dienstrechtlichen Verhältnisse 
zu berücksichtigen. 

(3) Bei Pfarrern im Warte- oder Ruhestand kann er
kannt werden auf: 

a) Verweis, · 

b) Geldbuße, 

c) Kürzung des Wartegeldes oder Ruh~gehaltes, 

d) Versetzung in den Ruhestand, wenn sich der Pfarrer 
im Wartestand befindet, 

e) Entfernung aus dem Di.enst. 

(4) Erkennt die Kammer für Amtszucht nach Absatz 1 
auf Versetzung auf eine andere Stelle und ist der Beschul
digte während des Amtszuchtverfahrens einschließlich 
der Ermittlung und der Untersuchung bereits versetzt wor
den, so stellt sie fest, ob die erkannte Maßnahme als voll-
zogen gilt. · 

§ 79 

Soweit nicht auf Entfernung aus dem Dienst erkannt 
wird, kann die Kammer für Amtszucht bis auf die Dauer 
von fünf Jahren: 

a) dem Beschuldigten die Ausübung von Nebenämtern 
oder Nebenbeschäftigungen untersagen, die mit der 
gewissenhaften Erfüllung seiner Dienstpflichten nicht 
zu vereinbaren sind, 

b) dem Beschuldigten die Verwaltung fremder Gelder 
ganz oder teilweise verbieten, 

c) dem Beschuldigten den Vorsitz im Kirchenvorstand 
und ganz oder teilweise die Geschäftsführung des 
Pfarramtes entziehen, 

d) dem Beschuldigten, wenn er sich im Warte- oder Ruhe
stande befindet oder gegen ihn auf Amtsenthebung 
erkannt wird, die öffentliche Wortverkündigung und 
die Sakramentsverwaltung sowie die Vornahme von 
Amtshandlungen ganz oder teilweise untersagen. 

§ 80 

In demselben förmlichen Verfahren darf nur auf eine 
der Maßnahmen des § 78 erkannt werden. Sie kann mit 
Maßnahmen·nach § 79 verbunden werden. 

§ 81 

Der Verweis gilt mit der Rechtskraft des Urteils als voll
streckt. 

§ 82 
Höhe und Verwendungszweck der Geldbuße sind im 

Urteil zu bestimmen. Die Geldbuße darf die Bezüge eines 
Monats (Dienstbezüge, Wartegeld, Ruhegehalt) nicht 
iibersteigen. Sie kann von den Bezügen einbehalten wer
den. Die zur Ausführung des Urteils zuständige Stelle kann 
die Entrichtung der Geldbuße in Teilbeträgen gestatten . 

§ 83 

(1) Die Gehaltskürzung besteht darin, daß nach nähe
rer Bestimmung im Urteil die Dienstbezüge bruchteils
mäßig um höchstens ein Fünftel und längstens auf fünf 
Jahre vermindert werden. Sie beginnt mit der nächsten 
auf die Rechtskraft des Urteils folgenden Gehaltszahlung. 

(2) Hat ein zur Gehaltskürzung verurteilter Pfarrer aus 
einem früheren Dienstverhältnis einen Anspruch auf Ver-. 
sorgungsbezüge, die mit Rücksicht auf die Dienstbezüge 
nur teilweise oder gar nicht gezahlt werden, so bleibt für 
die Regelung dieses Anspruchs die Gehaltskürzung unbe
rücksichtigt. 

(3) Tritt ein zur Gehaltskürzung verurteilter Pfarrer 
vor oder nach Rechtskraft des Urteils in den Warte- oder 
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Ruhestand, so werden die aus seinen ungekürzten Dienst
bezügen errechneten Wartestands- bzw. Versorgungs
bezüge während der Gehaltskürzungsfrist um den im Urteil 
bestimmten Bruchteil vermindert. 

(4) Stirbt der Pfarrer während der Gehaltskürzungs~ 
frist, so enden die Wirkungen der Gehaltskürzungen mit 
dem Beginn des Sterbemonats. 

§ 84 
Auf die Kürzung des Wartegeldes und des Ruhegehalts 

nach § 78 Abs. 3 Buchstabe c sind die Bestimmungen des 
§ 83 entsprechend anzuwenden. 

§ 85 

(1) Wird auf Versetzung erkannt, so kann der Pfarrer 
auch auf eine Stelle mit geringeren Dienstbezügen und 
anderer Amtsbezeichnung versetzt werd~n. Im Urteil ist 
zu bestimmen, ob der Pfarrer ein von ihm bekleidetes Auf
sichtsamt oder kirchenleitendes Amt verliert. 

(2) In dem.Urteil kann dem Pfarrer die Ausübung sei
nes bisherigen Dienstes bis zur Übernahme der neuen 
Stelle ganz oder teilweise untersagt werden. Dabei können 
die Dienstbezüge bis auf den Betrag des Wartegeldes her
abgesetzt werden, das dem Pfarrer bei Versetzung in den 
Wartestand im Zeitpunkt der Rechtskraft des Urteils zu
stehen würde. 

(3) Ist im Falle der Verurteilung zur Versetzung auf 
eine andere Stelle die Versetzung binnen sechs Monaten 
nach Rechtskraft des Urteils nicht möglich gewesen, so 
tritt der Pfarrer mit dem Ablauf dieser Frist in den Warte-

stand. Die zuständige Stelle stellt diese Rechtsfolge fest. 
Ihr Beschluß ist dem Pfarrer zuzustellen; er ist unanfecht
bar. 

(4) Die zuständige Stelle bleibt .verpflichtet, dem Pfar-. 
. rer eine andere Stelle zu übertragen. 

(5) Der Pfarrer hat keinen Anspruch auf Vergütung der 
ihm durch die Versetzung entstehenden Umzugskosten. 

§ 86 

( 1) Durch die Amtsenthebung verliert der Pfarrer seine 
Stelle(§ 16 Abs. 2 des Pfarrergesetzes). Er erhält vorbe
haltlich der Bestimmungen der Absätze 3 und 4 !,lie Rechts
stellung eines Pfarrers im Warte- oder im Ruhestand. 

(2) Das Urteil kann bestimmen, das dem Pfarrer eine 
Stelle oder ein Beschäftigungsauftrag nicht vor Ablauf 
einer näher zu bezeichnenden Frist übertragen werden 
darf. 

(3) Wird der Pfarrer in den Wartestand versetzt, so er
hält er als Wartegeld vier Fünftel des gesetzlichen Warte
geldes. Das Wartegeld kann im Urteil auf einen geringe
ren Betrag herabgesetzt werden, jedoch ·nicht unter die 
Hälfte des gesetzlichen Wartegeldes. 

( 4) Wird der Pfarrer in den Ruhestand versetzt, so er
hält er die erdienten Versorgungsbezüge. Liegen beson
dere Gründe vor, so kann im Urteil das Ruhegehalt befri
stet bis zur Höhe von vier Fünftein des gesetzlichen Warte
geldes heraufgesetzt oder bis auf die Hälfte des gesetz
lichen Wartegeldes herabgesetzt werden. Stirbt der Pfarrer, 
so endet die Herabsetzung des Ruhegehaltes mit dem Be
ginn des Sterbemonats; sie endet sonst mit dem Ablauf des 
Monats, in dem der Pfarrer das 65. Lebensjahr vollendet 
hat. 

§ 87 

(1) Bei Amtsenthebung stehen dem Pfarrer bis zum 
Ablauf des Monats, in dem das Urteil rechtskräftig wird, 

, 

seine bisherigen Dienstbezüge, von da ab das Wartegeld 
oder das Ruhegehalt zu. 

(2). Tritt der Pfarrer aus dem Wartestand µi den Ruhe
stand, so darf vor Ablauf von fünf Jahren nach Rechtskraft 
des Urteils das Ruhegehalt nicht höher sein, als das nach 
§ 86 Abs. 3 herabgesetzte Wartegeld. § 86 Abs. 4 Satz 3 
gilt entsprechend. 

(3) Tritt der Pfarrer vor Rechtskraft des Urteils in den 
Ruhestand, so gelten die Bestimmungen des Absatzes 2 
entsprechend. 

§ 88 

Mit der Entfernung aus dem Dienst wird das Dienstver
hältnis des Pfarrers beendet. Er verliert das Recht zur 
öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakramentsver
waltung. Er verliert ferner das Recht zur Führung der 
Amtsbezeichnung und etwaiger kirchlicher· Titel, das 
Recht zum Tragen der Amtskleidung und für sich und seine 
Angehörigen alle in dem bisherigen Dienstverhältnis be
gründeten besoldungs- und versorgungsrechtlichen An
sprüche und Anwartschaften. 

8. Unterhaltsbeitrag 

§ 89 
(1) Wrrd auf Entfernung aus dem Dienst erkannt, so 

kann das Urteil bestimmen, daß dem Beschuldigten für 
längstens zwei Jahre ein Unterhaltsbeitrag gewährt wird, 
solange Bedürftigkeit besteht und kein Verhalten vorliegt, 
das den Empfänger als der Gewährung des Unterhalts
beitrages unwürdig erscheinen läßt. Das Urteil kann auch 
bestimmen; daß der Unterhaltsbeitrag ganz oder teilweise 
an Personen gezahlt wird, zu deren Unterhalt der Ver-
urteilte gesetzlich verpflichtet ist. . 

(2) Die Entschei.dung über Höhe und Weitergewährung 
des Unterhaltsbeitrages nach Absatz 1 trifft die oberste 
kirchliche Verwaltungsbehörde. Der Empfänger kantJ. 
gegen deren Entscheidung in entsprechender Anwendung 
der Bestimmungen des Pfarrergesetzes Gegenvorstellung 
erheben(§ 65 Abs. 1 des Pfarrergesetzes) und Nachprü
fung beantragen(§ 66 des Pfarrergesetzes). 

9. Anfechtbarkeit und Rechtskraft 
des Urteils 

§ 90 

(1) Gegen Urteile der Kammer für Amtszucht ist die 
. Berufung zulässig. 

(2) Die Berufung ist unzulässig, wenn sie sich nur gegen 
die Kostenentscheidung richtet oder wenn das Urteil auf 
Einstellung des Verfahrens (§ 76) lautet. 

§ 91 

(1) Ist gegen das Urteil Berufung unzulässig, so ist es 
mit der Verkündung rechtskräftig. 

(2) Im übrigen wird das Urteil mit Ablauf der Be
rufungsfrist rechtskräftig, wenn eine zulässige Berufung 
nicht eingelegt wurde. Wird auf die Berufung verzichtet 
oder wird sie zurückgenommen, so tritt die Rechtskraft in 
dem Zeitpunkt ein, in dem die Erklärung des Verzichtes 
oder der .Zurücknahme dem Senat für Amtszucht zugeht. 
Verzicht und Zurücknahme können wirksam erst nach Zu
stellung des mit Gründen versehenen Urteils der Kammer 
für Amtszucht erklärt werden. ' 
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2. Unterabschnitt. Berufungsverfahren 

1. Einlegung und Zurücknahme per Berufung 

,§ 92 

Die Berufung kann von dem Beschuldigten und von der 
einleitenden Stelle eingelegt werden. Sie kann auf die er
kannte Maßnahme beschränkt werden. 

§ 93 

(1) Die 13erufung muß innerhalb von zwei Wochen nach 
Zustellung des Urteils der Kammer für Amtszucht bei dem 
Senat für Amtszucht eingereicht und innerhalb eines weite
ren Monats nach Ablauf der B.erufungsfrist begründet 
werden. Auf Antrag kann der Vorsitzende die Frist für die 
Einreichung der Begründung verlängern. 

(2) Die Berufungsschrift ist dem anderen Berufungs
berechtigten zuzustellen; dieser hat sich binnen einer vom 
Vorsitzenden des Senats für Amtszucht zu bestimmenden 
Frist dazu zu äußern. 

§ 94 

Die Berufung kann nach Beginn der mündlichen Ver
handlung nur mit Zustimmung des anderen Berufungs
berechtigten zurückgenommen.oder auf die erkannte Maß
nahme beschränkt werden. 

2; Bildung des Senats für Amtszucht 

§ 95 

Der Senat für Amtszucht wird bei der Vereinigten Kirche 
gebildet. 

§ 96 

(1) Der·senat für Amtszucht besteht aus eineni rechts
kundigen Vorsitzenden und vier Beisitzern. Zwei Beisitzer 
sind Pfarrer; einer der anderen Beisitzer muß rechtskundig 
sein. 

(2) § 54 gilt entsprechend. 

§ 97 

(1) Der Vorsitzende und die Mitglieder des Senats für 
Amtszucht werden von der Kirchenleitung berufen. 

(2) Richtet sich das Verfahren gegen einen Pfarrer aus 
einer Gliedkirche, muß ein Beisitzer Pfarrer der Glied
kirche sein. Zu diesem Zweck beruft die Kirchenleitung zu 
Beginn der Amtszeit auf Vorschlag der Gliedkirchen je 
einen Pfarrer und Stellvertreter als Beisitzer. Dieser Pfar
rer tritt im gegebenen Fall in den Senat ein. 

3. Verfahren vor dem Senat für Amtszucht 

§ 98 

Mit dem Eingang der Berufungsschrift wird das Verfah
ren bei dem Senat für Amtszucht anhängig. 

§ 99 

Der Vorsitzende des Senats für Amtszucht kann die 
Berufung als unzlilässig verwerfen, wenn sie nicht form
und fristgerecht eingelegt oder sonst unzulässig ist. Gegen 
den Beschluß kann innerhalb von zwei Wochen die Ent
scheidung des Senats für Amtszucht angerufen werden. 
Der Senat für Amtszucht entscheidet durch Beschluß. 

§ 100 

(1) Der Senat für Amtszucht hat die Berufung als unzu
lässig zu verwerfen, wenn sie nicht form- und fristgere<,ht 
eingelegt oder sonst unzulässig ist. 

(2) Der Senat für Amtszucht hat das Verlahren einzu
stellen, wenn die VoraussetzungeXJ. des § 15 Abs. 1 und 2 
vorliegen. 

(3) Sind die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 nicht 
gegeben, so entscheidet der Senat für Amtszucht in der 
Sache selbst. Er kann die Berufung als unbegründet zu
rückweisen oder das Urteil der ·Kammer für Amtszucht . 
ändern. 

( 4) Die Entscheidungen des Senats ergehen in den Fäl
len der Absätze 1 und 2 durch Beschluß, in den Fällen des 
Absatzes 3 nach mündlicher Verhandlung durch Urteil. 
Beschlüsse werden mit der Zustellung wrrksam, Urteile 
mit ihrer Verkündung rechtskräftig. 

§ 101 

Für das Verfahren vor dem Senat für Amtszucht gelten 
im übrigen die Bestimmungen der§§ 56 Abs. 2, 58 bis 
74, 75 Abs. 2 und Abs. 3., 76 Abs. 2 sowie der§.§ 77 bis 89 
entsprechend. 

3. Unterabschnitt. 

Wiederaufnahme des förmlichen Verfahrens 

§ 102 

(1) Ein rechtskräftig abgeschlossenes förmliches Ver
fahren kann auf Antrag wieder aufgenommen werden. 

(2) Die Wiederaufnahme ist nur zulässig 

1. wenn neue Tatsachen oder Beweismittel vorgebracht 
werden, die geeignet sind, allein oder in Verbindung 
mit den früheren Feststellungen eine andere Entschei
dung zu begründen, und der Antragsteller nachweist 
oder glaubhaft macht, daß er sie nicht schon in dem 
abgeschlossenen Verfahren rechtzeitig geltend machen 
konnte, 

2. wenn ein Mitglied der ~mmer oder des Senats für 
Amtszucht sich in der Sache einer schweren Verletzung 
seiner Amtspflicht schuldig gemacht hat, 

3. wenn in der Kammer oder dem Senat für Amtszucht 
ein Mitglied bei der Entscheidung mitgewirkt hat, das 
kirchengesetzlich ausgeschlossen war, sofern nicht die 
Gründe für den ges~tzlichen Aussc:1tluß schon erfolglos 
geltend gemacht worden waren oder hätten geltend 
gemacht werden können, 

4. wenn auf eine Maßnahme erkannt worden ist, die nach 
Art oder Höhe in diesem Kirchengesetz nicht vorge
sehen war. 

§ 103 

(1) Die Wiederaufnahme kann von der einleitenden 
Stelle, von dem Beschuldigten und von seinem gesetzlichen 
Vertreter beantragt werden. Antragsberechtigt sind auch 
Hinterbliebene, die aus dem Dienstverhältnis des Beschul
digten eine Versorgung erhalten würden, wenn die ange
fochtene Entscheidung nicht ergangen wäre. 

(2) Der Wiederaufnahmeantrag ist schriftlich an die 
Kammer oder den Senat für Amtszucht zu richten, deren 
Entscheidung angefochten wird. Er muß den Wiederauf
nahmegrund und die Beweismittel bezeichnen. 

(3) Die Antragsberechtigten können einen Verteidiger 
bestellen. 

§ 104 

(1) Über die Zulassung des Antrages entscheidet die 
Kammer oder der Senat für Amtszucht, deren Entschei
dung angefochten wird. 
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(2) Der Antrag ist durch Beschluß zu verwerfen, wenn 
die gesetzlichen Voraussetzungen für die Zulassung des 
Antrages nicht gegeben sind oder der Antrag offensicht
lich unbegründet ist. 

(3) Der Beschluß ist dem Antragsteller und dem Ver
treter der einleitenden Stelle zuzustellen. 

( 4) Gegen den Beschluß der Kammer für Amtszucht 
ist die Beschwerde zulässig, die innerhalb von zwei Wochen 
nach Zustellung bei der Kammer einzulegen ist. Hilft diese 
der Beschwerde nicht ab, so legt sie die Beschwerde dem 

. Senat.für Amtszucht vor; dieser entscheidet durch Be
schluß endgültig. 

§ 105 

(1) Mit dem Beschluß über die Wiederaufnahme des 
Verfahrens wird die Zuständigkeit der Kammer begrün
det, die in dem früheren Verfahren im ersten Rechtszuge 
entschieden hat. Der Vorsitzende oder ein von ihm beauf
tragtes Mitglied nehmen die· erforderlichen Ermittlungen 
vor. Die Bestimmungen über das Verfahren vor der Kam
mer für Amtszucht gelten entsprechend. 

(2) Die Entscheidung der Kammer ergeht durch Urteil. 
In ihm wird das frühere Urteil aufrechterhalten oder unter 
Aufhebung des früheren Urteils anders entschieden. Die 
Bestimmungen des§ 75 Abs. 3 und der§§ 89 bis 94 gelten 
entsprechend. 

(3) Die Kammer kann nach Anhörung des Vertreters 
der einleitenden Stelle und des Antragstellers im schrift
lichen Verfahren entscheiden. 

§ 106 

(1) Das neue Urteil wirkt hinsichtlich der Rechtsstel
lung des Beschuldigten so, als sei es im Zeitpunkt des frü
heren Urteils an dessen Stelle ergangen. Hätte der Be
schuldigte nach dem neuen Urteil seine Stelle nicht ver
loren, so ist ihm auf Antrag nach Maßgabe des Pfarrbeset
zungsrechts eine der früheren Verwendung angemessene 
Stelle zu ühertragen. Auf die Nachzahlung von Bezügen 
sind in der Zwischenzeit bezogene Arbeitseinkünfte und 
Zahlungen, die aufgrund des früheren Urteils oder der 
durch das frühere Urteil geschaffenen Verhältnisse ge
leistet worden sind, anzurechnen. 

(2) Bei Freispruch kann die zuständige Stelle auf An
trag eine Entschädigung nach billigem Ermessen gewäh
ren. 

5. Abschnitt 

Gemeinsame Bestimmungen 
für die Mitglieder der Spruchausschüsse, 
Kammern und des Senats für Amtszucht 

1. Bestellung 

§ 107 

(1) Die Amtszeit der Spruchausschüsse, der Kammern 
und des Senats für Amtszucht beträgt sechs Jahre. Den 
Beginn der Amtszeit regeln die Vereinigte Kirche und ihre 
Gliedkirchen je für ihren Bereich. 

(2) Für die Mitglieder sind Stellvertreter zu bestellen. 

(3) Die Mitglieder und Stellvertreter müssen einem in 
der Evangelischen Kirche in Deutschland geltenden Be
kenntnis angehören und zu kirchlichen Ämtern wählbar 
sein. 

( 4) Die Mitglieder und Stellvertreter im Senat für Amts
zucht dürfen nicht Mitglieder eines Organs oder haupt
amtliche Mitarbeiter der Vereinigten Kirche sein. 

2. Verpflichtung 

§ 108 

Die Mitglieder der Spruchausschüsse, der Kammern 
und des Senats für Amtszucht sind an Schrift und Bekennt
nis und an Recht und Gesetz gebunden. Sie funren ihr Amt 
in richterlicher Unabhängigkeit. Die Vereinigte Kirche 
und die Gliedkirchen regeln die Zuständigkeit zur Ab
nahme der Verpflichtung. 

3. Ausschluß von der Mitwirkung 

§ 109 

Von der Mitwirkung in den Spruchausschüssen, Kam
mern und des Senats für Amtszucht sind vorbehaltlich 
weiterer kirchengesetzlicher Regelung durch die Glied
kirchen ausgeschlossen: 

1. wer Ehegatte oder Vormund des beschuldigten Pfar
rers ist oder gewesen ist, 

2. wer mit dem beschuldigten Pfarrer in gerader Linie 
verwandt, verschwägert, durch Annahme an Kindes 
Statt verbunden, in der Seitenlinie bis zum dritten 
Grade verwandt oder bis zum zweiten Grade ver
schwägert ist, auch wenn die Ehe, durch welche die 
Schwägerschaft begründet ist, nicht mehr besteht, 

3. wer in dem Amtszuchtverfahren als Zeuge oder Sach
verständiger vernommen ist, als Untersuchungsführer 
oder Vertreter der einleitenden Stelle tätig gewesen 
ist, oder als Mitglied des Spruchausschusses oder der 
Kammer mitgewirkt hat. 

4. Ablehnung wegen Besorgnis 
det Befangenheit 

§ 110 

(1) Die einleitende Stelle und der Pfarrer (Beschul
digte}- können ein Mitglied wegen Besorgnis der Befan
genheit ablehnen, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet 
ist, Zweifel an seiner Unparteilichkeit zu rechtfertigen. 

(2) Aus dem gleichen Grunde kann sich ein Mitglied 
selbst für befangen erklären. 

'§ 111 

Über den Ausschluß nach§ 109, die Ablehnung nach 
§ 110 Abs. 1 und die Erklärung nach § 110 Abs. 2 entschei
det die Stelle (Spruchausschuß, Kammer oder Senat), der 
das Mitglied angehört; dabei wirkt anstelle dieses Mitglie
des ein Stellvertreter mit. Der Beschluß ist unanfechtbar. 

5. Ende der Mitgliedschaft 

§ 112 

(1) Die Mitgliedschaft endet: 

a) wenn die Voraussetzungen der Bestellung weggefallen 
sind, 

b) wenn ein Mitglied sein Amt niederlegt, 

c) wenn ein Mitglied wegen körperlicher oder geistiger 
Gebrechen zur Ausübung seines Amtes nicht mehr in 
der Lage ist. 

(2) Auf Antrag der Stelle, die das Mitglied ernannt hat, 
stellt der Senat für Amtszucht. fest, daß die Mitgliedschaft 
beendet ist. 

6. Beratung und Abstimmung 

§ 113 

(1) Entscheidungen werden mit einfacher Mehrheit 
getroffen. Auf Entfernung aus dem Dienst kann nur mit 
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einer Mehrheit voq vier Stimmen erkannt werden; kein 
Mitglied darf sich der Stimme enthalten. 

(2) An der Beratung und Abstimmung dürfen nur die 
zur Entscheidung berufenen Mitglieder teilnehmen. 
Außerdem darf ein nach Maßgabe kirchengesetzlicher 
Regelung zugezogener ~berichterstatter zugegen sein. 
Über den Hergang der Beratung· und Abstimmung haben 
alle Beteiligten Stillschweigen zu bewahren. 

6. Abschnitt. Kosten 

·1. Kosten der Amtszuchtverfügung 

§ 114 

(1) Für eine Amtszuchtverfügung nach 

a) § 16ff. werden Kosten nicht erhoben, 

b) § 49 a gilt § 116 Abs. 1 entsprechend. 

(2) Die Kosten des Beschwerdeverfahrens können dem 
Pfarrer auferlegt werden, wenn die Beschwerde zurück
gewiesen wird. 

2. Kosten im Spruchverfahren 

§ 115 

(1) Im Spruchverfahren werden Kosten nicht erhoben. 

(2) Ist iin Spruchverfahren die Haltlosigkeit der Be
schuldigungen festgestellt oder ist das Verfahren eingestellt 
worden, weil es nicht rechtswirksam eingeleitet worden 
war oder die Voraussetzungen für die Einleitung nicht 
vorlagen(§ 15 Abs. 1), so sind dem Pfarrer seine notwendi
gen Auslagen zu erstatten. Ist das Verfahren aus anderen 
Gründen eingestellt. worden oder ist eine Verletzung der 
Amtspflicht nicht nachweisbar, so kann der Spruchaus
schuß bestimmen, daß dem Pfarrer seine notwendigen 
Auslagen ganz oder teilweise zu erstatten sind. 

3. Kosten im förmlichen Verfahren 

§ 116 

(1) Im förmlichen Verfahren trägt der Beschuldigte die 
Kosten, wenn er verurteilt wird. 

(2) Wird der Beschuldigte freigesprochen, so ist im 
Urteil zu bestimmen, daß die notwendigen Auslagen zu 
erstatten sind. --

§ 117 

(1) Wird das förmliche Verfahren eingestellt, weil es 
nicht rechtswirksam eingeleitet worden war oder die Vor
aussetzungen für die Einleitung nicht vorlagen (§ 15 
Abs. 1), so trägt die Kosten die Kirche, die das Verfahren 
eingeleitet hat. Dem Beschuldigten sind seine notwendi
gen Auslagen zu erstatten. 

(2) Wird das förmliche Verfahren aus anderen Grün
den eingestellt, so können dem Beschuldigten die Kosten 
ganz oder teilweise auferlegt und ihm seine notwendigen 
Auslagen ganz oder teilweise erstattet werden. 

(3)' Die Entscheidungen nach den Absätzen 1 und 2 
sind in der Entscheidung über die Einstellung zu treffen. 

§ 118 

(1) Hat der Beschuldigte ein Rechtsmittel erfolglos 
eingelegt oder es wieder zurückgenommen, so trägt er die 
dadurch entstandenen Kosten. 

(2) Sind dem Beschuldigten infolge eines Rechtsmit
tels, das die einleitende Stelle erfolglos eingelegt oder zu
rückgenommen hat, notwendige Auslagen erwachsen, so 
ist anzuordnen, daß ihm diese zu erstatten sind. 

(3) Hat die einleitende Stelle ein Rechtsmittel erfolg
reich eingelegt, so trägt der Bes~huldigte die Kosten .. , 

(4) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3 gelten für 
das Wiederaufnahmeverfahren entsprechend. 

4. Gemeinsame Bestimmungen 

§ 119 

(1) Zu den Kosten des Verfahrens gehören: 

a) Fahrtauslagen, Tage- und Übernachtungsgelder des 
Untersuchungsführers und seines erforderlich~n Hilfs
personals sowie des Vertreters der einleitenden Stelle 
während der Untersuchung, 

b) die Entschädigung der Zeugen und Sachverständigen, 

c) die Aufwendungen für Ladungen und Zustellungen 
sowie für die Beschaffung von Urkunden und sonstigem 
Beweismaterial. 

(2) Erstattungsfähige Auslagen können sein: 

a) die dem Pfarrer (Beschuldigten) erwachsenen tatsäch
lichen Aufwendungen, 

b) eine angemessene Entschädigung für den vom Pfarrer 
(Beschuldigten) hinzugezogenen Verteidiger. 

§ · 120 

(1) Über die Kosten im förmlichen Verfahren, die der 
Beschuldigte oder im Wiederaufnahmeverfahren der son
stige Antragsteller zu tragen hat, und über die Auslagen, 
die ihm zu erstatten sind, ergeht ein Kostenbescheid der 
Geschäftsstelle, der ihm zuzustellen ist. 

(2) Gegen den Kostenbescheid ist innerhalb von zwei 
Wochen nach Zustellung Beschwerde ariden Vorsitzenden 
der Kammer für Amtszucht zulässig; dieser entscheidet 
endgültig. 

(3) Kosten, die dem Beschuldigten auferlegt sind, kön
nen von seinen Dienstbezügen einbehalten werden. 

7. Abschnitt. Zustellung, Fristen, Wiedereinsetzung 

1. Zustellung. 

§ 121 

Schriftstücke können zugestellt werden 

1. durch Übergabe an den Empfänger gegen ~mpfangs
schein; verweigert der Empfänger die Annahme des 
Schriftstückes oder das Ausstellen des Empfangsschei
nes, so gilt das Schriftstück mit der Weigerung als zu
gestellt, wenn darüber eine Niederschrift gefertigt-und 
zu den Akten genommen ist, 

2. durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein, 

3. durch Postzustellung mit Zustellungsurkunde, 

4. durch Bekanntmachung im kirchlichen Amtsblatt, 
wenn der Aufenthalt des Empfängers nicht zu ermit
teln ist, 

'5. an Behörden und sonstige kirchliche Dienststellen 
auch durch Vorlegen der Akten mit der Urschrift des 
zuzustellenden Schriftstückes; der Empfänger hat den 
Tag, an dem ihm die Akten vorgelegt werden, darin zu 
vermerken. 

§ 122 

Mit der Zustellung von Entscheidungen ist eine ein
gehende Belehrung über die zulässigen Rechtsmittel zu 
verbinden. 
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2. Fristen, Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand 

§ 123 

(1) Eine nach Wochen oder Monaten bemessene Frist 
endet mit Ablauf des Tages der letzten Woche oder des 
Monats, der durch seine Benennung oder Zahl dem Tage 
entspricht, an dem die Frist begonnen hat. 

(2) Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonnabend, 
Sonntag oder auf einen allgemeinen oder kirchlichen 
Feiertag, so endet die Frist mit Ablauf des nächstfolgen
den Werktages. 

§ 124 

(1) Wird eine Frist versäumt, so ist Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand zu gewähren, wenn der Antragsteller 
durch Naturereignisse oder andere unabwendbare Zu
fälle an der Einhaltung der Frist verhindert war. Als unab
wendbarer Zufall ist es anzusehen, wenn der Antragsteller 
von einer Zustellung ohne sein Verschulden keine Kennt
nis erlangt hat: 

(2) Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand ist binnen zwei Wochen nach Beseitigung des Hin
dernisses bei der Stelle, bei der die Frist wahrzunehmen 
gewesen wäre, unter Angabe und Glaubhaftmachung der 
Versäumnisgründe zu stellen. Zugleich ist die versäumte 
Handlung nachzuholen. 

(3) Über den Antrag entscheidet die Stelle, die zur Ent
scheidung in der Sache selbst berufen gewesen wäre, end
gültig. 

( 4) Durch den Antrag wird die Vollstreckung einer Ent
scheidung nicht gehemmt; es kann jedoch ein Aufschub 
der Vollstreckuhg angeordnet werden. 

8. Abschnitt 

· Vorläufige Dienstenthebung im Amtszuchtverfahren 

§ 125 

· (1) Die einleitende Stelle kann einen Pfarrer vorläufig 
des Dienstes entheben, ihm die öffentliche Wortverkündi
gu_ng und die Sakramentsverwaltung sowie die Vornahme 

. von Amtshandlungen ganz oder teilweise untersagen, so
bald Ermittlungen eingeleitet worden sind. 

· (2) Im förmlichen Verfahren kann die einleitende Stelle, 
wenn nach der Schwere des Tatbestandes angenommen 
werden kann, daß auf Entfernung aus dem Dienst erkannt 
werden wird, mit oder nach der vorläufigen Dienstent
hebung anordnen, daß ein Teil der jeweiligen Dienstbezüge 
des Pfarrers, höchstens aber die Hälfte, einbehalten wird. 
Bei Pfarrern im Warte- oder Ruhestand kann angeordnet 
werden, daß bis zu einem Drittel des Wartegeldes oder 
Ruhegehaltes einbehalten wird. 

(3) Die einleitende Stelle kann ihre Maßnahmen jeder
zeit ändern oder wieder aufheben. Sie ist nach einem Urteil 
der Kammer für Amtszucht verpflichtet, ihre Maßnahmen 
zu überprüfen. 

(4) Der Pfarrer kann bei der Kammer für Amtszucht 
beantragen, daß die nach den Absätzen 1 und 2 getroffenen 
Maßnahmen übererüft werden. Der einleitenden Stelle .i.st 
Gelegenheit zur Außerung zu geben. Der Antrag nach 
Satz 1 hat keine aufschiebende Wirkung. 

(5) Die eingeleiteten Maßnahmen treten mit dem 
rechtskräftigen Abschluß des Verfahrens außer Kraft. 

§ 126 

(1) Die nach§ 125 Abs. 2 einbehaltenen Beträge ver
fallen, wenn rechtskräftig auf Entfernung aus dem Dienst 
erkannt oder wenn das Verfahren eingestellt wird, weil ein 
Umstand eingetreten ist, der den Wegfall aller Dienstbe
züge ohnehin zur Folge hat. Das gilt nicht für den Fall, daß 
der Beschuldigte vor dem rechtskräftigen Abschluß des 
Verfahrens stirbt. 

(2) Verfallen die einbehaltenen Beträge nicht, so sind 
sie nachzuzahlen, sobald das Verfahren rechtskräftig abge
schlossen ist oder die einleitende Stelle es eingestellt hat. 
Die Kosten des förmlichen Verfahrens, die der Besch1µdigte 
zu tragen hat, können abgezogen werden. 

9. Abschnitt. Begnadigung 

§ 127 

(1) Im Gnadenwege können im Amtszuchtverfahren 
getroffene Maßnahmen gemildert oder erlassen werden. 
Bei Entfernung aus dem Dienst kann im Gnadenwege ein 
Unterhaltsbeitrag gewährt werden. 

(2) Das Begnadigungsrecht steht der Kirche zu, in der 
das Verfahren eingeleitet worden ist. Eine andere Kirche 
kann im Amtszuchtverfahren getroffene Maßnahmen im 
Gnadenwege mildem oder erlassen, wenn die Kirche, in 
der das Verfahren eingeleitet worden ist, nicht widerspricht; 
im Falle des Widerspruchs ist die Entscheidung der 
Bischofskonferenz der Vereinigten Kirche einzuholen: 

Dritter Teil 

Amtszuchtverfahren gegen andere Ordinierte 

§ 128 

Verletzt ein Ordinierter, der aus dem Dienstverhältnis 
als Pfarrer entlassen wurde, aber weiterhin der bisherigen 
Amtszucht untersteht ( § 96 Abs. 3 des Pfarrergesetzes ), die 
Amtspflicht, so sind die Bestimmungen dieses Kirchenge
setzes entsprechend anzuwenden. Dabei sind die besonde
ren dienstrechtlichen Verhältnisse zu berücksichtigen. Statt 
auf Entfernung aus dem Dienst kann auf Aberkennung der 
nach § 96 Abs. 1 des Pfarrergesetzes belassenen Rechte er
kannt werden. Im übrigen gilt § 79 Buchstabe a, b und d 
entsprechend. 

§ 129 

( 1) Einem Ordinierten, der auf ein in der Evangelischen 
Kirche in Deutschland geltendes Bekenntnis verpflichtet 
ist, einer Gliedkirche der Vereinigten Kirche als Glied an
gehört und keiner anderen kirchlichen Amtszucht unter
stellt ist, kann durch die Gliedkirche ein Verweis erteilt 
werden, wenn er sich Verfehlungen hat zuschulden kom
men lassen, die bei einemJ>farrer eine Amtspflichtver
letzung darstellen würden: Die Gliedkirche kann ihm das 
Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakra
~entsverwaltung wegen Verfehlungen aberkennen, die bei 
emem Pfarrer zur Entfernung aus dem Dienst führen wür
den. Für das Verfahren gilt dieses Kirchengesetz ent
sprechend mit der Maßgabe, daß ein Spruchverfahren nicht 
stattfindet. Im übrigen gilt§ 79 Buchstabe a, b und d ent
sprechend. 

(2) Das Verfahren ist einzustellen, wenn der Ordinierte 
auf das Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur 
Sakramentsverwaltung verzichtet. Der Verzicht ist der 
Gliedkirche schriftlich zu erklären. Mit dem Verzicht gehen 
auch das Recht zur Führung der Amtsbezeichnung und 
etwaiger kirchlicher Titel sowie das Recht zum Tragen der 
Amtskleidung verloren. 
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Vierter Teil 

Amtszuchtverfahren gegen Kirchenbeamte 

1. Allgemeines 

l no-
Dieses Kircp_engesetz gilt nach Maßgabe der folgenden 

besonderen Bestimmungen sinngemäß für die Kirchenbe
amten auf Lebenszeit" und auf Zeit. Wer Kirchenbeamter 
ist, bestimmt das Recht der Vereinigten Kirche und der 
Glieöltj.rchen. 

§ 131 

Der Kirchenbeamte verletzt die Amtspflicht, wenn er 
schuldhaft die Obliegenheiten verletzt oder Aufgaben ver
nachlässigt, die sich aus seinem Dienst- und Treueverhältnis 
zur Kirche ergeben, insbesondere wenn er gegen die kirch
liche Ordnung verstößt oder sich innerhalb oder außerhalb 
seines Dienstes in seinem Wandel nicht so verhält, wie es 
seinem Amt und Stand gebührt. 

§ 132 

Im Amtszuchtverfahren gegen einen Kirchenbeamten 
muß im Spruchausschuß, in der Kammer für Amtszucht 
und im Senat für Amtszucht einer der Beisitzer Kirchenbe
amter sein. 

2. Besondere Bestimmungen für das 
Spruch verfahren 

§ 133 

Im Spruchverfahren kann sich der Kirchenbeamte auch 
des Beistandes eines Kirchenbeamten bedienen. 

§ 134 

Der Rat nach§ 28 Abs. 1 Buchstabe d kann nur dahin 
erteilt werden, daß sich der Kirchenbeamte auf eine Stelle 

. mit gleichen Dienstbezügen und entsprechender Amtsbe
zeichnung versetzen läßt. Die Annahme eines Spruches mit 
diesem Rat steht einer Zustimmu~g zur Versetzung gleich. 

3. Besondere· Bestimmungen für das · 
förmliche Verfahren 

§ 135 

(1) Hat der Kirchenbeamte die Amtspflicht verletzt, 
kann die KamJner für Amtszucht erkennen auf 

a) Verweis, 

b) Geldbuße, 

c) Gehaltskürzung, 

d) Versetzung auf eine andere Stelle, 

e) Amtsenthebung unter Versetzung in den Wartestand, 

f) Amtsenthebung unter Versetzung in den Ruhestand, 

g) Entfernung aus dem Dienst. 

(2) Bei Kirchenbeamten im Warte- oder Ruhestand 
kann erkannt werden auf 

a) Verweis, 

b) Geldbuße, 

c) Kürzung des Wartegeldes oder Ruhegehaltes, 

d) Versetzung in den Ruhestand oder Entfernung aus dem 
Dienst, wenn sich der Kirchenbeamte im Wartestand 

• befindet, 

e) Aberkennung des Ruhegehaltes. 

(3) Soweit nicht auf Entfernung aus dem Dienst erkannt 
wird, kann die Kammer für Amtszucht bis auf die Dauer 
von fünf Jahren 

a) dem Beschuldigten die Ausübung von NebentätigkeiteQ 
untersagen, die mit der gewissenhaften Erfüllung seiner 
Dienstpflichten nicht zu vereinbaren sind; 

b) dem Beschuldigten die Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben verbieten; 

c) dem Beschuldigten, wenn er ordiniert ist und sich im · 
Warte- oder Ruhestand befindet oder gegen ihn auf 
Amtse~thebung erkannt wird, die öffentliche Wortver
kündigung und die Sakramentsverwaltung sowie die 
Vornahme von Amtshandlungen ganz oder teilweise 
untersagen. 

(4) Die Gliedkirchen können für ihren Bereich die Maß
nahmen der Geldbuße und der Gehaltskürzung durch 
Kirchengesetz ausschließen. 

§ 136 

(ist entfallen) 

§ 137 

(1) Wird auf Versetzung erkannt, so kann der Kirchen
beamte ohne seine Zustimmung auch auf eine Stelle bei 
einem anderen kirchlichen Dienstherrn seiner Kirche ver
setzt werden. 

(2) Im Urteil ist auszusprechen, ob der Kirchenbeamte 
auf eine Stelle mit gleichem oder geringerem Endgrundge
halt seiner Laufbahn versetzt wird. 

(3) Spricht die Kammer die Versetzung auf eine Stelle 
mit geringerem Endgrundgehalt aus, so verliert der Kir
chenbeamte das Recht, die bisherige Amtsbezeichnung zu 
führen. Die Kammer bestimmt die neue Besoldungsgruppe 
und Dienstaltersstufe. Vor Ablauf von fünf Jahren nach 
Rechtskraft des Urteils darf der Kirchenbeamte nicht be
fördert werden. 

§ 138 

Bei Entfernung aus dem Dienst verliert der ordinierte 
Kirchenbeamte auch das Recht zur öffentlichen Wortver
kündigungundzur Sakramentsverwaltung sowie das Recht, 
die Amtskleidung des Pfarrers zu tragen. 

§ 139 

Die Aberkennung des Ruhegehalts nach § 135 Abs. 2 
Buchstabe e hat den Verlust sämtlicher Ansprüche aus dem 
Dienstverhältnis einschließlich des Anspruchs auf Ver
sorgung und Hinterbliebenenversorgung sowie des Rechts 
auf Führung der Amtsbezeichnung zur Folge. Die Bestim
mungen der §§ 89 und 138 gelten entsprechend. 

Fünfter Teil 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 140 

(1) Die Vereinigte Kirche und die Glie.dkirchen treffen 
je für ihren Bereich die für die Anwendung dieses Kirchen
gesetzes erforderlichen Bestimmungen. 

(2) Die Bestimmungen der Vereinigten Kirche eriäßt 
die Kirchenleitung durch Rechtsverordnung. Für Verein
barungen der Vereinigten Kirche über die gemeinsame Bil
dung des Spruchausschusses und der Kammer für Amts
zucht ist die Kirchenleitung zuständig. 
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(3) Die Gliedkirchen erlassen ihre Bestimmungen nach 
vorheriger Fühlungnahme mit der Kirchenleitung der Ver
einigten Kirche. 

§ 141 *) 

*) Die Bestimmung betrifft das Inkrafttreten und den per
sönlichen Geltungsbereich des Amtszuchtgesetzes vor und 
nach dessen Inkrafttreten in der ursprünglichen Fassung 
vom 7. Juli 1965: 

(1) § 140 dieses Kirchengesetzes tritt mit der Verkündung in 
Kraft. Im übrigen tritt dieses Kirchengesetz am 1. Januar 1967 in 
Kraft; die Gliedkirchen können für ihren Bereich einen früheren 
Zeitpunkt des lnkrafttretens bestimmen. 

(2) Dieses Kirchengesetz gilt für alle Amtszuchtverfahren, die 
nach seinem Inkrafttreten eingeleitet werden ohne Rücksicht auf 
den Zeitpunkt, zu dem die Verletzung der Amtspflicht begangen 
worden ist, wenn diese nach dem bisherigen Recht Gegenstand 
eines Disziplinarverfahrens hätte sein können. 

(3) Verfahren, die vor dem Inkrafttreten dieses Kirchenge
setzes eingeleitet wurden, werden nach dem bisherigen Recht 
durchgeführt. 

Nr. 200 Rechtsverordnung zur Änderung der Re<:hts
verordnung zur Ergänzung des Kirchenbeam
tengesetzes vom 7. Juli 1981. 

Vom 23. November 1984 

§ 1 
§ 5 der Rechtsverordnung zur Ergänzung des Kirchen

beamtengesetzes (ABl. Bd. V, St. 12, S. 228), geändert 
durch die Rechtsverordnung zur Änderung der Rechts
verordnung zur Ergänzung des Kirchenbeamtengesetzes . 
vom 6. Mai 1982 (ABI. Bd. V, St. 14, S. 252), erhäl( fol
gende Fassung: 

»§ 5 

(zu§ 17 Abs. 1 KBG) 

(1) Die für die Kirchenbeamten in der Ev.-luth. Lan
deskirche Hannovers geltenden Bestimmungen sind ent
sprechend anzuwenden. 

(2) Die Probezeit dauert in der Laufbahn des gehobe
nen Diensteszwei Jahre und sechs Monate, in der des höhe
ren Dienstes drei Jahre. Sie kann bei liervorrageiiden Lei
stungen bis auf ein Jahr und drei Monate gekürzt werden. 

(3) Beförderungen werden nach den Grundsätzen der 
Kirchenleitung vorgenommen (Beförderungsgrundsätze).« 

§ 2 

Diese Rechtsverordnung tritt am 1. Januar 1985 in Kraft. 
Gleichzeitig treten die Beförderungsgrundsätze vom 
9. September 1982 außer Kraft. 

§ 3 

Das Lutherische' Kirchenamt wird ermächtigt, die · 
Rechtsverordnung zur Ergänzung des Kirchenbeamten
gesetzes in der ab 1. Januar 1985 geltenden Fassung mit 
neuem Datum bekanntzumachen. 

R e n d s b u r g , den 16. Januar 1985 

Der Leitende Bischof 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Deutschlands 

D. St oll 

Nr. 201 Aufgrund von § 3 der Rechtsverordnung zur 
Änderung der Rechtsverordnung zur Ergän
zung des .Kirchenbeamtengesetzes vom 16. Ja
nuar 1985 wird nachstehend der Wortlaut der 
Rechtsverordnung zur Ergänzung des .Kirchen
beamtengesetzes in der nunmehr geltenden 
Fassung ~kanntgemacht. 

H a n n o v e r , den.28. Februar 1985 

Das Lutherische Kirchenamt 

In Vertretung 

Fritzsche 

Rechtsverordnung 
zur Ergänzung des .Kirchenbeamtengesetzes 

in der Fassung vom 16. Januar 1985 

Aufgrund des § 79 Abs. 3 des Kirchenbeamtenge~tzes 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch
lands vom 25. Juni 1980 (ABI. Bd. VS. 197) erläßt die Kir
chenleitung unter Beteiligung der Kirchenbeamtenvertre
tung folgende Rechtsverordnung: 

§ 1 
(zu§ 3 Abs. 1 KBG) 

(1) Oberste Dienstbehörde ist die Kirchenleitung. 

(2) Dienstvorgesetzter ist, soweit nichts anderes be
stimmt ist, 

a) für den Leiter und die Referenten des Lutherischen 
Kirchenamtes sowie für den Leiter des Prediger- und 
Studienseminars und seinen Stellvertreter die Kirchen
leitung, 

b) für die übrigen Kirchenbeamten der Leiter des Luthe
rischen Kirchenamtes. 

(3) Der Leiter des Lutherischen Kirchenamtes nimmt 
in den Fällen des § 35 Abs. 1 Satz 3, des § 47 Abs. 3, des 
§ 50 Abs. 3 Satz 2 des Kirchenbeamtengesetzes und § 11 
dieser Rechtsverordnung die Befugnisse der obersten 
Dienstbehörde, in den Fällen des § 26 Abs. i, des § 49 
Abs. 1 Satz 2, des § 50 Abs. 1 Satz 1, des § 61 Abs. 3 und 
§ 62 des Kirchenbeamtengesetzes die Befugnisse des 
Dienstvorgesetzten wahr; ist er selbst betroffen, gehen 
diese Befugnisse auf seinen Ständigen Vertreter über. Ist 
der betroffene Kirchenbeamte mit der Entscheidung nicht 
einverstanden, so kann er die oberste Dienstbehörde bzw. 
den Dienstvorgesetzten anrufen. 

( 4) Die Entscheidungen und Maßnahmen nach dem 
Kirchenbeamtengesetz trifft, wenn nichts anderes be
stimmt ist, der Dienstvorgesetzte, nach Beginn des Ruhe
standes sowie nach Beendigung · des Kirchenbeamten
verhältnisses der letzte Dienstvorgesetzte. 

§ 2 

(zu§ 6 Abs. 4 KBG) 

Kirchliche Stelle ist die Bischofskonferenz und der 
Leitende Bischof als Vorsitzender der Kirchenleitung, 

§ 3 

(zu§ 10 Satz 2 KBG) 

Ausnahmen nach § 10 Satz 2 des Kirchenbeamten
gesetzes bedürfen bei der Anstellung von Kirchenbeamten 
des mittleren und gehobenen Dienstes der Zustimmung des 
Vorsitzenden der Kirchenleitung .. 
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§ 4 

(zu § 12 Abs. 1 KBG) 

( 1) ·Der Leiter des Lutherischen Kirchenamtes wird von 
der Kirchenleitung im Benehmen mit der Bischofskonfe
renz, der Leiter d~s Prediger- und Studienseminars mit 
deren Zustimmung ernannt. 

(2) Die weiteren Kirchenbeamten des höheren Dienstes 
werden von der Kirchenleitung ernannt. · 

(3) Die Kirchenbeamten des mittleren und gehobenen. 
Dienstes werden vom Lutheris<,hen Kj.rchenamt im Einver

. nehmen mit dem Vorsitzenden der Kirchenleitung ernannt. 

§ 5 

(zu§ 17 Abs. 1 KBG) 

(1) Die für die Kirchenbeamten in der.Evangelisch
lutherischen Landeskirche Hannovers geltenden Bestim
mungen sind entsprechend anzuwenden. 

(2) Die Probezeit dauert in der Laufbahn des gehobe
nen Dienstes zwei Jahre und sechs Monate, in der des höhe
ren Dienstes drei Jahre. Sie kann bei hervorragende:µ Lei
stungen bis auf ein Jahr und drei Monate gekürzt werden. 

Beförderungen werden nach den Grundsätzen der Kir
chenleitung vorgenommen (Beförderungsgrundsätze). 

§ 5a 

(zu §21KBG) 

Die Vorschrift ist entsprechend anzuwenden, wenn ein 
ordinierter Kirchenbeamter der Vereinigten Kirche in den 
Dienst einer Gliedkirche oder ein ordinierter Kirchen
beamter einer Gliedkirche in den Dienst der Vereinigten 
Kirche übertritt. 

§ 6 

(zu § 23 Abs. 3 KBG) 

Dem Antrag eines Kirchenbeamten nach § 23 Abs. 3 
Satz 3 Nr. 2 des Kirchenbeamtengesetzes .. darf nur ent
sprochen werden, wenn der Kirchenbeamte sich unwider~ 
rufl.ich dazu verpflichtet, bis zu dem in § 23 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 1 des Kirchenbeamtenge~etzes genannten Zeitpunkt 
nicht mehr als einen durchschnittlichen Höchstbetrag aus 
Beschäftigungen oder Erwerbstätigkeiten hinzuzuver
dienen; die für die Kirchenbeamten in der Evangelisch
lutherischen Landeskirche Hannovers geltenden Vor
schriften sind entsprechend anzuwenden. 

§ 7 

(zu § 30 Abs. 2 KBG) 

Bei der Berechnung der Wartezeit sind die für die Kir
chenbeamten in der Evangelisch-lutherischen· Landes
kirche Hannovers geltenden Vorschriften entsprechend 
anzuwenden. 

§ 8 

(zu § 35 Abs. 3 KBG) 

Der Vorbehalt bedarf der Zustimmung der obersten 
Dienstbehörde. 

§ 9 

(zu § 38 Abs. 2 KBG) 

Die Entlassung eines Kirchenbeamten, der sich weigert, 
das vorgeschriebene Gelöbnis abzulegen, wird mit der 
Zustellung wirksam. 

§ 10 

(zu § 40 Abi,. 3 KBG) 

Der Kirchenbeamte ist von der eigenen Verantwortung 
für eine angeordnete bzw. bestätigte Diensthandlung nicht 
befreit, wenn sie strafbar ist· und die Strafbarkeit für ihn 

· erkennbar ist. 

§ 11 

(zu § 42 Abs. 1 und 2 KBG) 

( 1) Geschenke, die das örtliche herkömmliche Maß 
nicht überschreiten, darf der Kirchenbeamte annehmen . 

(2) Auf Antrag kann die oberste Dienstbehörde in be
gründeten Fällen die Annahme von Geschenken, die das 
in Absatz 1 genannte Maße überschreiten, ge_statten. 

(3) Angehöriger ist, wem wegen familienrechtlicher 
Beziehungen im Strafverfahren das Zeugnisverweige
rungsrecht zusteht. 

§ 12 

(zu § 43 Satz 2 KBG) 

Das Nähere richtet sich nach den Vorschriften über die 
Rechtsverhältnisse von kirchlichen Mitarbeitern bei Zu
gehörigkeit zu einer politischen Körperschaft der Evange

. lisch!lutherischen Landeskirche }lannovers; an die Stelle 
des Landeskirchenamtes tritt das Lutherische Kirchenamt. 

§. 13 

(zu § 46 Abs. 2 KBG) 

Die Einwilligung zur Aussage vor Gericht oder zur 
außergerichtlichen Aussage erteilt der Vorsitzende der 
Kirchenleitung. 

§ 14 

(zu§ 47 Abs. 2 und 3) 

(1) Die Genehmigung nach§ 47 Abs. 2 des Kirchen
beamtengesetzes ist vor der Übernahme der Nebentätig-· 
keit einzuholen. 

(2) Einer Anzeige nach § 47 Abs. 3 des Kirchen
beamtengesetzes bedarf es in der Regel nicht, wenn die 
Tätigkeit nicht von Dauer oder wenn sie ein einmaliger 
Vorgang ist. 

§ 15 

(zu § 49 Abs. 1 KBG) 

Die Verordnung über die Arbeitszeit der Beamten des 
Landes Niedersachsen gilt entsprechend. Das Lutherische 
Kirchenamt erläßt unter Berücksichtigung der Besonder
heiten des kirchlichen Dienstes ergänzende Bestimmun
gen. 

§ 16 

(zu § 50 Abs. 3 KBG) 

Der Kirchenbeamte kann gegen die Feststellung des 
Verlustes der Bezüge die Entscheidung der Kammer für 
Amtszucht der Vereinigten Kirche anrufen. 

§ 17 

(zu § 52 Abs. 1 KBG) 

In Härtefällen kann mit Zustimmung der obersten 
Dienstbehörde auf den Ersatz des Schadens ganz oder teil
weise verzichtet werden. 

. .. 
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§ 18 

(zu § 53 Abs. 2 KBG) 

(1) Die Besoldung und Versorgung des Kirchenbeam
ten richtet sich nach der Rechtsverordnung über die Besol
dung und Versorgung der Kirchenbeamten der Vereinigten 
Kirche. 

(2) Die Beihilfebestimmungen für die Kirchenbeamten 
in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 
gelten entsprechend. 

§ 19 

(zu_§ 54 Abs. 1 KBG) 

Soweit die Organe der Vereinigten Kirche nichts ande
res beschließen, gelten die für die Kirchenbeamten in der 

·.Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers gelten
den Vorschriften über Reise- und Umzugskostenvergütung 
und Trennungsgeld entsprechend. 

§ 20 

(zu §§ 53 und 54 KBG) 

Für die Verzinsung, Abtretung, Verpfändung, Aufrech
nung, Zurückbehaltung und Rückforderung von Lei
stungen, die nicht Besoldung oder Versorgung sind, gelten 
die Vorschriften des Besoldungsrechts entsprechend. · 

§ 21 
(zu § 56 Abs. 1 KBG) 

Soweit nichts anderes bestimmt ist, führen die Kirchen
beamten die -in der Rechtsverordnung über die Besoldung 
und Versorgung der Kirchenbeamten für ihr Amt ·auf
geführten Amtsbezeichnungen. 

§ 22 

(zu § 57 Abs. 1 und 2 KBG) 

Die für die Kirchenbeamten in der Evangelisch-luthe-· 
rischen Landeskirche Hannovers geltenden Bestimmungen 
über den Ersatz von Sachschäden sind entsprechend anzu
wenden. 

§ 23 
(zu § 59 Abs. 1 und 2 KBG) 

Die für die .Kirchenbeamten in der Evangelisch-luthe
rischen Landeskirche Hannovers geltenden Vorschriften 
über den Erholungs- und Sonderurlaub sind entsprechend 
anzuwenden. , 

§ 24 

(zu § 63 Abs. 1 und 2 KBG) 

(1) DieKirchenbeamtenvertretqngnach § 63 Abs.1 des 
Kirchenbeamtengesetzes besteht aus drei Kirchenbeam
ten, von denen einer ordiniert sein muß. Die Amtszeit der 
Kirchenbeamtenvertretung dauert fünf Jahre. Auf die 
Wahl und das Ausscheiden der Kirchenbeamtenvertreter 
sind die Vorschriften des Mitarbeitervertretungsrechts ent-
sprechend anzuwenden. .r 

' (2) Die Kirchenbeamtenvertretung nach§ 63 Abs. 2 des 
Kirchenbeamtengesetzes ( erweiterte Kirchenbeamtenver
tretung) besteht außer den in Absatz 1 genannten Personen 
aus 

a) je drei Kirchenbeamten aus der Evangelisch-Luthe
rischen Kirche in Bayern, der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Hannovers und der-Nordelbischen Evan
gelisch-Lutherischen Kirche, 

b) zwei Kirchenbeamten aus der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche in Braunschweig und 

c) einem Kirchenbeamten der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Schaumburg-Lippe. 

Die Mitglieder der erweiterten Kirchenbeamtenver
tretung können ihr Stimmrecht allgemein oder im Einzel
fall auf ein Mitglied der entsendenen Kirche übertragen. 
Die Gliedkirchen bestimmen, wie die von ihnen zu be
nennenden Kirchenbeamten gewählt werden und unter 
welchen Voraussetzungen sie aus der Kirchenbeamtenver
tretung vorzeitig ausscheiden. Im übrigen gilt Absatz 1 
Satz 2 entsprechend. Die Kirchenbeamtenvertretung gibt 
sich eine Geschäftsordnung. 

(3) Die Beteiligung im Sinne des§ 63 Kirchenbeamten
gesetz erfolgt durch rechtzeitige Information über die 
geplanten Rechtsetzungsvorhaben zur Stellungnahme. Die 
Kirchenbeamtenvertretung erhält die Entwürfe der neu zu 
erlassenden oder zu ändernden Rechtsvorschriften späte
stens mit der Vorlage an die Kirchenleitung. 

§ 25 

(zu § 66 Abs. 2 KBG) 

Soweit nichts anderes bestimmt ist, richtet sich die -Ge
währung von Wartegeld nach der Rechtsverordnung über 
die Besoldung und Versorgung der Kirchenbeamten. 

§ 26 
. (zu § 67 Abs. 1 KBG) 

Solange der Kirchenbeamte im Wartestand voll beschäf
tigt wird, erhält er als Wartegeld die Dienstbezüge, die er 
erhalten hätte, wenn er nicht in den Wartestand versetzt 
worden wäre. Wird der Kirchenbeamte nicht voll beschäf
tigt, so können die als Wartegeld zu zahlenden Dienst
bezüge bis zur Höhe des Wartegeldes nach Satz 1 gekürzt 
werden. · 

§ 27 

(zu § 71 Abs. 1 und 2 KBG) 

(1) Zuständiger Spruchkörper ist das Verfassungs- und 
Verwaltungsgericht der Vereinigten Kirche. Das Nähere 
regelt das Kirchengesetz über die Errichtung eines Ver-
fassungs- und Verwaltungsgerichts. . 

(2) Bei der Verfolgung von vermögensrechtlichen An
sprüchen bedarf es eines Vorverfahrens auch dann, wenn 
die oberste Dienstbehörde beteiligt ist. 

§ 28 

(zu § 72 Abs. 1 und 2 KBG) 

(1) Der Leiter und die ·Referenten des Lutherischen 
Kirchenamtes sind Inhaber eines kirchenleitenden Amtes. 
) 

(2) Ohne ihre Zustimmung können sie nicht versetzt 
oder abgeordnet werden. § 20 des Kirchenbeamten
gesetzes gilt für sie mit der Maßgabe, daß nur eine Ver
setzung in den Wartestand erfolgen kann. Die Bischofs
konfer~nz,.. wenn sie bei der Ernennung mitwirkt, und das 
Lutherische Kirchenamt sind vorher zu hören. 

§ 29 

(zu§ 73 KBG) 

Auf den Leiter und die weiteren ordinierten Referenten 
des Lutherischen· Kirchenamtes sind ergänzend die Vor
schriften des Pfarrergesetzes über Auftrag und Verantwor
tung der Inhaber kirchenleitender Ämter anzuwenden. 

§ 30 

(zu § 75 Abs. 4 KBG) 

(1) Die Begründung eines Kirchenbeamtenverhältnis
ses auf Zeit setzt voraus, daß 



'""- -

358 AMTSBLATT Band V, Stück 20 

a) die Durchführung eines bestimmten zeitlich begr,enzten 
Auftrages dies erfordert, oder 

b) dem Bewerber ermöglicht werden soll, aus der Tätig
keit bei einem kirchlichen Zusammenschluß Erfahrun

. gen für seine weiter.e Tätigkeit in seiner Landeskirche 
zu sammeln, oder 

c) sonstige Gründe dafür sprechen, von einer Berufung 
auf Lebenszeit zunächst abzusehen. · 

(2) Es ist aktenkundig ?U machen und dem Bewerber zu. 
eröffnen, welche der in Absatz 1 genanl\ten Voraussetzun

' gen aus welchen Gründen bei ihm e~t sind. 

§ ·31 

(zu § 77 b,bs. 1 KBG) 

Die für die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten in 
. der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 

geltenden Bestimmungen über den Mutter- und Jugend
arbeitsschutz sowie das Schwerbehindertenrecht sind ent
sprechend anzuwenden. 

§ 32 

(zu § 78 Abs. 2 KBG) 

(1) Kirchenbeamtenvertreter i.S. von § 63 Abs. 1 des 
Kirchenbeamtengesetzes ist der nach der Rechtsverord

- nung zur Anwendung und Ergänzung des Kirchenbeam
tengesetzes vom 12. Januar 1979 gewählte Kirchenbeam~ 
tenausschuß bi_s zum Ende seiner Amtszeit. 

(2) Die Vorschriften über die Erfüllung einer Wartezeit 
als Vorausse.tzung für den Eintritt oder für die Versetzung 
in den Ruhestand(§ 30 des Kirchenbeamtengesetzes) gel
ten nicht für Kirchenbeamte, deren Dienstverhältnis vor 
dem 1. Januar 1979 begründet worden ist. · 

§ 33 

(Zustellung von Verfügungen und Entscheidungen) 

Verfügungen und Entscheidungen, die dem Kirchen
beamten oder Versorgungsberechtigten bekanntzugeben 
sind, sind zuzustellen, wenn durch sie eine Frist in Lauf 
gesetzt oder Rechte des Kirchenbeamten oder des Ver
sorgungsberechtigten durch sie berührt werden. Soweit 
kircliengesetzlich nichts anderes bestimmt ist, richtet sich 
die:: Zustellung nach § 23 der Rechtsverordnung zur Aus
führung des Kirchengesetzes über die Errichtung eines 
Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der Vereinigten 
Kirche. 

§ 34*) 

(Schlußbestimmungen) 

*) Diese Bestimmung betrifft das Inkrafttreten der RVO zur 
Ergänzung des KBG in der ursprünglichen Fassung und das 
Außerkrafttreten der alten RVO über die Anwendung und 
Ergänzung des KBG vom 12. Januar 1979. 

Nr. 202 Rechtsverordnung zur Ergänzung des Kirchen
gesetzes über die , Mitarbeitervertretung im 
Lutherischen Kirchenamt der Vereinigten 
Evangelisch-Lutheriscfü~n Kirche Deutschlalids · 
vom 10. November 1984 . 

Vom L Januar 1985 

Aufgrund des § 6 Abs. 3 des:Kirchengesetzes über die . 
Mitarbeitervertretung im Lutherischen Kirchenamt · der 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen ·Kirche Deutsch
lands vom 10. November 1984 (ABI. Bd. V, S. 329) erläßt 
die Kirchenleitung folgende Rechtsverordnung: 

§ 1 
(1) Die Wahlordnung zum Kirchengesetz über die Mit

arbeitervertretungen bei den Pienststellen der Evange
lischen Kirche in Deutschland 'in der· Fassµng vom.5. Au
gust 1983 (ABI. EKD 1983 Seite 353) findet für die Bil
dung der Mitarbeitervertretung in der jeweils geltenden ' 
Fassung nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 entsprechende 
Anwendung. 

(2) Die Wahl der Mitarbeitervertretung.soll jeweils im 
Januar des Wahljahres stattfinden; dies gilt nicht, soweit die 
Mitarbeitervertretung nach den geltenden Vorschriften vor 
Ab~auf der Amtszeit neu zu wählen ist. 

(3) Die Vertrauensperson für Schwerbehinderte wird 
von der bei der Vereinigten Kirche beschäftigten Schwer
behinderten (§ 10 Abs. 1 Satz 1 des Mitarbeitervertre
tungsgesetzes) in vereinfachter Wahl (§ 12 der Wahl
ordnung zum Kirchengesetz über die Mitarbeitervertretun
gen bei den Dienststellen der EKD) gewählt. Den Wahl
vorstand bildet der jeweils zur Wahl der Mitarbeitervertre
tung gewählte Vorsitzende des Wahlvorstandes. 

§ 2 

Die Berufung der Mitglieder des Schlichtungsausschus
ses soll jeweils bis zum 31. Mai des Jahres erfolgen, in dem 
die Amtszeit des Schlichtungsausschusses endet. 

§ 3 

( 1) Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach Inkraft
treten des Mitarbeitervertretungsgesetzes in Kraß:. 

(2) Der nach den bisherigen Vorschriften gebildete 
Wahlvorstand führt nach Inkrafttreten des Mitarbeiterver- · 
tretungsgesetzes vom 10. November 1984 die nach ihm 
und dieser Wahlordnung vorzunehmende erste Wahl einer 
Mitarbeitervertretung durch. · 

Hannover, den 1. Januar 1985 

Der Leitende Bischof 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Deutschlands 

D. St o 11 
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Nr. 203 Grundsätze über die Beförderung der Kirchen
beamten der VELKD (Beförderungsgrund
sätze). 

Vom 23. November 1984/11. Januar 1985 

Aufgrund von § 5 Abs. 2 der Rechtsverordnung zur Er
gänzung des Kirchenbeamtengesetzes vom 7. Juli 1981 
(ABI. Bd. V, S. 228ff.) und nach Anhörung der Kirchen
beamtenvertretung erläßt die Kirchenleitung folgende 
Beförderungsgrundsätze: 

§ 1 

(1) Über Beförderungen ist nur nach Eignung und fach
licher Leistung zu entscheiden, die durch eine Beurteilung 
festgestellt werden. 

(2) Eine Beförderung ist nur zulässig, wenn eine ent~ 
sprechende Planstelle vorhanden ist. 

(3) Eine Beförderung soll nur vorgenommen werden, 
wenn die nachstehenden Voraussetzungen erfüllt sind. 
§ 11 Abs. 4 des Kirchenbeamtengesetzes bleibt unberührt. 

( 4) Eine Beförderung setzt ~e Bewährung im Amt und 
eine entsprechende Beurteilung voraus. 

§ 2 

( 1) Beurteilungen sind vorzunehmen:· 

a) bei statusrechtlichen Entscheidungen (ad hoc-Beurtei
lungen); 

b) wenn der Betroffene es beantragt oder die· Dienst
stellenleitung es für angebracht hält und der Kirchen
beamte das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet hat 
und nicht ein Amt in der Besoldungsgruppe A 16 oder 
höher innehat. 

Im Falle des Satzes 1 Buchstabe b soll eine Beurteilung 
höchstens alle fünf Jahre vorgenommen werden. 

(2) Die Beurteilungen werden durch den Leiter des 
Lutherischen Kirchenamtes vorgenommen. Der Studien
inspektor (Studienleiter) des Prediger- und Studiensemi
nars wird durch den Rektor beurteilt. 

(3) Die Beurteilung hat die Gesichtspunkte nach § 1 
Abs.· 1 zugrundezulegen und dabei insbesondere die fol
genden Kriterien zu berücksichtigen: Geistige und charak
terliche Veranlagung~ Bildungsstand, Arbeitsleistung, 
soziales Verhalten und Belastbarkeit. Abschließend ist 
eine der folgenden ZUSamIIlenfassenden Feststellungen zu 
treffen: 

1. hervorragend 

2. · über dem Durchschnitt 

3. Durchschnitt 

4. unter dem Durchschnitt. 

Gegebenenfalls ist auch ein Vorschlag über die weitere 
dienstliche Verwendung zu machen. · 

(4) Die Beurteilung ist dem Kirchenbeamten in ihrem 
vollen Wortlaut zu eröffnen und mit ihm zu besprechen. 
Die Eröffnung und die dazu gegebenenfalls abgegebene 
Stellungnahme sind aktenkundig zu machen und zusam
men mit der Beurteilung zu den Personalakten zu nehmen. 

§ 3 

(1) Für Beförderungen gelten, rechnend von der ersten 
Verleihung eines Amtes nach der Ernennung in der jeweili
gen Laufbahn an •. die folgenden Fristen: 

a) Gehobener Dienst 

Beförderung nach A 10 
über Durchschnitt 
Durchschnitt 

Beförderung nach A 11 
über Durchschnitt 
Durchschnitt 

Beförderung nach A 12 
über Durchschnitt · 
Durchschnitt 

Beförderung nach A 13 
über Durchschnitt 

b) Höherer Dienst 

Beförderung nach A 14 
über Durchschnitt 
Durchschnitt 

Beförderung nach A 15 
über Durchschnitt 
Durchschnitt 

Beförderung nach A 16 
über Durchschnitt 

ab 1 Jahr 6 Monate 1) 

3Jahre 

ab 4 Jahre 6 Monate. 
6Jahre 

ab 9Jahre 
12Jahre 

mindestens 3 Jahre in 
A 12, wenn da~ 45. Le
bensjahr bereits vollendet 
ist, sonst mindestens 
6 Jahre in A 12 

ab 6 Jahre 
9Jahre 

lOJahre. 

(2) Im übrigen finden die für die Kirchenbeamten in der 
Evang.-luth. Landeskirche Hannovers geltenden Bestim
mungen entsprechende Anwendung. 

(3) Mit unter Durchschnitt Beurt~ilte sollen grundsätz
lich nicht befördert werden 3). 

§ 4 

Kirchenbeamte · auf Zeit, die von ihrem Anstellungs
träger zum Dienst bei der Vereinigten Kirche beurlaubt 
oder abgeordnet sind, erhalten Ausgleichszulagen nach 
§ 5 Abs. 2 der Rechtsverordnung über die Besoldung und 
Versorgung der Kirchenbeamten der Vereinigten Kirche. 
Daher gelten für sie die Bestimmungen der §§ 1 bis 3 nur 
sinngemäß. Dabei gilt die Verlängerung des Kirchenbe
amtenverhältnisses, die nicht nur kurzfristig ausgesprochen 
wird, um Gelegenheit zum Suchen einer anderen Stelle zu 
geben, als statusrechtliche Entscheidung im · Sinne von 
§ 2 Abs. 1 Satz l Buchstabe a. 

1
) Einei: über de~ Durchschnitt liegenden Beurteilung stehen 

im Falle der Beförderung nach A 10 gleich: 
a) Der Kircheninspektor weist nach Abschluß der Realschule 

oder bei entsprechendem vergleichbaren Bildungsstand (zum 
· Beispiel Hauptschule undzweiJalrre staatliche Handelsschule) 
eine dreijährige mit Prüfung abgeschlossene Ausbildung nach, 
die der kirchlichen Verwaltungslehre vergleichbar ist; in die
sem Fall kommt eine Verkürzung jedoch nur in Betracht, 
wenn der Kircheninspektor im Zeitpunkt, zu dem die Be
förderung beabsichtigt ist, das 30. Lebensjalrr vollendet hat. 

b) · Der Kircheninspektor besetzt eine Planstelle von hervorge
hobener Bedeutung; hierunter ist zum Beispiel die Planstelle 
des Vertreters des Büroleiters des Lutherischen Kirchenamtes 
zu verstehen. 

c) Der Kircheninspektor kann eine abgeschlossene Fachhoch
schulausbildung für den gehobenen nichttechnischen Ver
waltungsdienst nachweisen. 

2
) § 3 Abs. 2 der Rechtsverordnung über ·die Besoldung und 

Versorgung der Kirchenbeamten der Vereinigten Kirche vom 
11./12. Mai 1978 ist zu beachten (spätestens ab der 8. Dienst
altersstufe). 

3
) Siehe Anmerkung 2. 
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Tabelle 2: 

1. Bundesbesoldungsordnung A 

Besol- Orts-

dungs- zuschlag 
Tarif-gruppe 
klasse 1 2 

A 1 1011,76 1045,24 
A 2 1071,68 1105,16 
A 3 1148,09 1183,46 
A 4 II 1191,56 1232,48 
A 5 1233,42 1280,07 
A 6 1306,09 1354,44 
A 7 1411,20 1459,55 
A 8 1477,82 1537,43 

A 9 1651,17 1712,67 
. AlO 

Ic 
1808,02 1897,09 

All 2106,62 2197,87 
A12 2294,34 2403,15 

A13 2599,63 2717,11 
Al4 Ib 2675,99 2828,31 
A15 3017,25 3184,71 
Al6 3353,36 3547,05 

2. Bundesbesoldungsordnung B 

Besol- Orts-

dungs- zuschlag 
Tarif-gruppe klasse 

B 1 lb 5361,69 
B 2 6359,02 

B 3 6652,99 
B 4 7095,18 
B 5 7602,51 
B 6 8081,59 
B 7 Ia 8547,60 
B 8 9033,35 
B 9 9636,47 
B 10 11509,29 
B 11 12565,51 

3 

1078,72 
1138,64 
1218,83 
1273,40 
1326,72 
1402,79 
1507,90 
1597,04 

1776,75 
1986,16 
2289,12 
2511,96 

2834,59 
2980,63 
3352,17 
3740,74 

Tarif-
klasse 

Ia 

lb 

lc 

II 

4 5 
, 

1112,20 1145,68 
1172,12 1205,60 
1254,20 1289,57 
1314,32 1355,24 
1373,37 1420,02 
1451,14 . 1499,49 
1556,25 1604,60 
1656,65 1716,26 

1 

1841,34 1907,13 
2075,23 2164,30 
2380,37 2471,62 
2620,77 2729,58 

2952,07 3069,55 
3132,95 3285,27 
3519,63 3687,09 
3934,43 4128,12 

Grundgehaltssätze*) 
(MonatsbetriJe ii1 DM) 

Dienstaltersstufe 

6 7 8 9 

1179,16 1212,64 ·1246,12 1279,60 
1239,08 1272,56 1306,04 1339,52 
1324,94 136.0,31 1395,68 1431,05 
1396,16 1437,08 1478,00 1518,92 
1466,67 . 1513,32 1559,97 1606,62 

10 11 

1373,00 
1466,42 
1559,84 
1653,27 

1547,84 1596,19 1644,54 1692;89 1741,24 · 1790,77 
1652,95 
1776,40 

1978,82 
2253,37 
2562,87 
2838,39 

3187,03 
3437,59 
3854,55 
4321,81 

1701,30 1749,65 1799,66 1850,44 
1838,99 1901,58 1967,41 2036,90 

2050,51 2122,20 2193,89 2265,58 
2342,44 2431,51 2520,58 2609,65 
2654,12 2745,37 2836,62 2927,87 
2947,20 3056,01 3164,82 . 3273,63 

3304,51 3421,99 3539,47 3656,95 
3589,91 3742,23 3894;55 4046,87 
4022,01 4189,47 4356,93 4524,39 
4515,50 . 4709,19 4902,88 5096,57 

Ortszuschlag 
(Monatsbeträge in DM) 

1901,22 
2106,39 

2337,27 
2698,72 
3019,12 
3382,44 

3774,43 
4199,19 
4691,85 
5290,26 

12 13 

1953,88 2010,26 
2175,88 2245,37 

2408;96 2480,65 
2787,79 2876,86 
3110,37 3201,62 
3491,25 3600,06 

\ 

3891,91 4009,39 
4351,51 4503,83 
4859,31 5026,77 
5483,95 5677,64 

..1. ~_J_ 

14 

3292,87 
3708,87 

-
4126,87 
4656,15, 
5194,23 
5871,33 

15 

5361,69 
6065,02 

~ 
2 
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Tabelle 1: 

Zu der Tarifklasse Von der Kinde,rzahl abhängige Stufen (vgl. Anmerkungen) 

gehörende 
Stufe3: 1 Stufe4: 1 Stufe5: 1 Stufe6: · 1 Stufe7: 1 Stufe8: Stufel Stufe2 Besoldung::;gruppen 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder . 5 Kinder 6 Kinder 

B 3 bisB 11 
C4 819,69 
R 3 bis R 10 

950,45 1062,33 1169,23 1218,85 1312,87 1406,88 1523,99 

B 1 undB2 -
A 13 bis A 16 691,48 822,24 934,12 1041,02 1090,64 1184,66 1278,67 1395,78 
Clbis·c3 
R 1 undR2 

A 9 bis A 12 614,54 745,30 857,18 964,08. 1013,70 1107,72 ' 1201,73 1318,84 

/ 

AlbisA8 578,91 703,43 815,31 922,21 971,83 1065,85 1159,86 1276,97 

Bei mehr als sechs Kindern erhöht sich der Ortszuschlag für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 117 ,11 DM. 
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Nr. 205 Generalsynode 1985. Nr. 206 Geschäftsverteilungsplan des Verfassungs- und 
Verwaltungsgerichts 1985 /86; hier: Ergänzung. 

Auf Einladung der Nordelbit,chen Evangelisch-Luthe
rischen Krrche findet die 1. Tagung der 7. Generalsynode 
vom 20. bis 23. Oktober 1985 in Schleswig statt. 

Das Präsidium des Verfassungs- und Verwaltungsge
richts hat am 6. Februar 1985 beschlossen: 

Der Geschäftsverteilungsplan des Verfassungs- und Ver
waltungsgerichts der Vereinigten Kirche vom 23. Novem
ber 1984 für die Jahre 1985/86 wird wie folgt ergänzt: 

»VI Anhängige Sachen gehen auf die neu zuständigen 
· Senate über.« 

Dr. Tietgen 

Vizepräsident 

Dr. Katzen s t e i n 

Präsident 

Laible 

IY. Personalnachrichten 

Lutherisches Kirchenamt 

Oberkirchenrat Dr. Hans Christian K n u t h wurde 
zum Propst von Eckernförde berufen. Er hat am 1. Januar 
1985 seinen Dienst in Eckernförde angetreten und ist zum 
31. Dezember 1984 aus dem Dienst der Vereinigten Kirche 
ausgeschieden. Als sein Nachfolger ist Pastor Dr. Friedrich 
H a u s c h i l d t , Feldstedt/Dänemark, von der Kirchen
leitung berufen worden. Er wird am 1. April 1985 als Ober
kirchenrat seinen Dienst bei der Vereinigten Kirche an
treten. 1 · 
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